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Gemeinde Hermaringen  
Landkreis Heidenheim 

 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan  

für das Haushaltsjahr 2022 
 
 

Einwohnerzahl der Gemeinde,  
nach dem Stand der Fortschreibung: 
 

 auf 30. Juni 2003: 2.222 

 auf 30. Juni 2004: 2.237 

 auf 30. Juni 2005: 2.283 

 auf 30. Juni 2006: 2.304 

 auf 30. Juni 2007: 2.312 

 auf 30. Juni 2008: 2.309 

 auf 30. Juni 2009: 2.284 

 auf 30. Juni 2010: 2.306 

 auf 30. Juni 2011: 2.305 

 auf 30. Juni 2012: 2.255 

 auf 30. Juni 2013 2.182 

 auf 30. Juni 2014 2.163 

 auf 30. Juni 2015 2.171 

 auf 30. Juni 2016 2.176 

 auf 30. Juni 2017 2.192 

 auf 30. Juni 2018 2.179 

 auf 30. Juni 2019 2.176 

 auf 30. Juni 2020 2.220 

 auf 30. Juni 2021 2.264 

 

Fläche des Gemeindegebiets: 1.525 ha 
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HAUSHALTSSATZUNG 
 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat  
der Gemeinde Hermaringen am 17. Februar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 
 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 

  1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 6.772.100 
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -7.232.800 
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -460.700 
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 54.850 
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von 0 
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0 
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von 0 

 
 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.553.100 
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -6.348.700 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 204.400 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.936.200 
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -6.673.200 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -737.000 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 
und 2.6) von -532.600 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 750.000 
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -219.000 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 531.000 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des 
Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -1.600 
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§ 2 Kreditermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 
 750.000 EUR 

 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 
wird festgesetzt auf 0 EUR 
 
 

§ 4 Kassenkredite 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR 
 
 

§ 5 Steuersätze 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 
 
1. für die Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf  340 v. H 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  360 v. H  
der Steuermessbeträge; 

 
2. für die Gewerbesteuer auf  355 v. H 

der Steuermessbeträge. 

Hermaringen, den  
 
 
 
Ausgefertigt! 
  
 
 
 
 
 Jürgen Mailänder 
    Bürgermeister 





5  

 
 

VORBERICHT 
zum Haushaltsplan 2022 

 
Präambel 

 
Der Haushaltsplan der Gemeinde Hermaringen wird unter der Prämisse einer 

generationengerechten, ökologischen und finanzwirtschaftlichen  
Nachhaltigkeit aufgestellt: 

 
Wir sichern heutige und künftige Aufgabenerfüllung  

auf der Basis von dauerhaft ausgeglichenen Haushalten. 

 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

 
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 

 
2. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 

2.1 Die Drei-Komponenten-Rechnung 
2.2 Haushaltsgliederung / Struktur des neuen Haushalts 
2.3 Aufbau der Kontierungselemente 
2.4 Strategische Ziele 
 

3. Der Haushaltsplan 2022 
3.1 Gesamtergebnishaushalt 
3.2 Gesamtfinanzhaushalt 
3.3 Ergebnishaushalt 
3.4 Finanzhaushalt 
3.5 Entwicklung der Verschuldung 
3.6 Corona-Pandemie 
 

4. Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025 
 

5. Haushaltswirtschaftliche Einschätzung 2022 
5.1 Ergebnishaushalt 
5.2 Finanzhaushalt
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1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 
 
Im Ergebnishaushalt zeichnet sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 
94.400 € ab. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Entwicklung entsprechend den 
Planungen verläuft. 
 
Die Änderungen im Finanzhaushalt ergeben sich aus den Veränderungen im Mittelabfluss der 
einzelnen Investitionsmaßnahmen.  
 
Insgesamt gesehen verzögert sich bei mehreren Maßnahmen der Mittelabfluss zum Teil deut-
lich. Entsprechend reduzieren sich auch die Zuweisungen auf der Einnahmenseite.  
 
Die Grundstücksveräußerungen verzögern sich gegenüber der Planung. Beispielsweise wurde 
bei der Aufstellung des Haushaltsplans davon ausgegangen, das Grundstück an der Ecke „Karl-
straße / Friedrichstraße“ in diesem Jahr zu verkaufen. Tatsächlich kann der Verkauf voraus-
sichtlich erst im kommenden Jahr abgewickelt werden. Im Gewerbegebiet wurden bereits zwei 
Grundstücke veräußert, der Verkauf eines weiteren kann erst im nächsten Jahr realisiert wer-
den. Der Verkauf eines Grundstücks im Baugebiet „Garten- / Silcherstraße“ und zweier Bau-
plätze im Baugebiet „Mühlfeld I“ waren bereits 2020 Jahr geplant. Die Kaufverträge konnten erst 
im 2021 abgeschlossen werden. 
 
Im Haushaltsplan ging die Verwaltung davon aus, dass zur Finanzierung der vorgesehenen 
Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 1.060.000 € notwendig ist. Aufgrund der leicht positiven 
Entwicklungen wurde die Kreditaufnahme um 160.000 €. 
 
Die Verbesserung der Liquidität ist zu einem Teil auf eine Verbesserung des Zahlungsmittel-
überschusses im Ergebnishaushalt zurückzuführen. Diese positive Entwicklung rührt im We-
sentlichen aus höheren Gewerbesteuereinnahmen in Kombination mit Einsparungen auf der 
Ausgabeseite.  
 
Einen weiteren Anteil am positiven Ergebnis trägt der Finanzhaushalt bei. Hier verringert sich 
der Finanzierungsbedarf für Investitionen um rund 150.000 €. Dies ist im Wesentlichen auf die 
Verschiebung von geplanten Maßnahmen zurückzuführen. 
 
Abschließend kann festgestellt werden, dass die negativen Auswirkungen der Corona-Pande-
mie vom Haushalt der Gemeinde Hermaringen in vollem Umfang ausgeglichen werden können. 
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2. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)   
 

2.1   Die Drei-Komponenten-Rechnung 
 
In der Kommunalen Doppik basieren die Haushaltsplanung, die Bewirtschaftung und die 
Rechnungslegung auf drei Komponenten, welche im Wesentlichen der Kaufmännischen 
Buchführung ähneln. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft     
üblichen Jahresabschlussteile „Bilanz“ sowie „Gewinn- und Verlustrechnung“ um die 
„Finanzrechnung“ als dritte Komponente. Dieses Modell stellt ein in sich geschlossenes 
System dar, welches aus den nachfolgend dargestellten Elementen besteht. 
 

• Bilanz 
 
Die Bilanz (Vermögensrechnung) umfasst das gesamte Sach- und Finanzvermögen sowie 
deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Sie stellt in Kontenform das Vermögen 
der Gemeinde auf der Aktivseite und das ihm gegenüberstehende Kapital auf der Passiv-
seite dar. Die Bilanz ist neben der Ergebnis- und Finanzrechnung ein Pflichtbestandteil des 
Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO). 
 
Die beim Teilprojekt "Erfassung und Bewertung der Aktiva und Passiva" ermittelten Werte 
werden in der vorgegebenen Struktur (§ 52 GemHVO) in die Eröffnungsbilanz übernommen. 
Die ermittelten Werte sind auf den Stichtag der Eröffnungsbilanz fortzuschreiben. 
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Grundstruktur der Eröffnungsbilanz 
 

Aktiva                           Passiva 
 

1. Vermögen 
1.1     Immaterielle Vermögensgegenstände 
1.2     Sachvermögen 
1.2.1    Grundstücke 
1.2.2    Gebäude 
1.2.3 lnfrastrukturvermögen 
1.2.6    Maschinen, Kfz 
1.2.7    Vorräte 
1.3    Finanzvermögen 
1.3.1   Anteile Unternehmen 
1.3.3   Sondervermögen 
1.3.5    Geldanlagen 
1.3.6    Forderungen 
1.3.9   Liquide Mittel 

 

2.  Abgrenzungsposten 
2.1    aktive  

   Rechnungsabgrenzungsposten 
2.2    Sonderposten Investitionszuschüsse 

 

3. Nettoposition 

 
1. Kapitalposition 
1.1    Basiskapital 
1.2    Rücklagen 
1.2.1 ordentliches Ergebnis 
1.2.2 Sonderergebnis 
1.2.3 zweckgebundene Rücklagen 
1.3    Fehlbetrag ordentliches Ergebnis 
1.3.1    Fehlbetrag Vorjahr 
1.3.2 Jahresfehlbetrag 

 

2. Sonderposten 
 2.1  für Zuweisungen 
 2.2. für Beiträge 
 2.3  Sonstige 

 

3. Rückstellungen 
 

4. Verbindlichkeiten 
 

5. passive  
Rechnungsabgrenzungsposten 

                     Bilanzsumme                 Bilanzsumme 

 

Die Eröffnungsbilanz beeinflusst maßgeblich die Einhaltung des Haushaltsausgleichs; die 
Höhe der künftigen Abschreibungen auf das vorhandene Vermögen, die Auflösung der 
erhaltenen Zuweisungen und Beiträge sowie die Bewertung des veräußerbaren Vermö-
gens und damit die Höhe eventueller Veräußerungsgewinne erleichtern bzw. erschweren 
die Einhaltung des Haushaltsausgleichs. 
 
Die Höhe des Basiskapitals ergibt sich rein rechnerisch aus der Differenz von Vermögen 
und Schulden. Insoweit bestimmt die Erstbewertung des Vermögens die Höhe des Basis-
kapitals. Auf das Basiskapital werden nicht auszugleichende Jahresfehlbeträge verrech-
net. Durch einen entsprechend hohen Anfangsbestand kann ein negatives Basiskapital 
vermieden werden. 
 
Die Eröffnungsbilanz ist nach Feststellung der letzten kameralen Jahresrechnung, spätes-
tens zum Ende des ersten NKHR-Haushaltsjahres, der Rechtsaufsichtsbehörde vorzule-
gen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde erstellt und wird dem Gemeinderat im 
ersten Quartal 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
 
• Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 
 
Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 
vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR 
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ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge geplant und entsprechend in der Ergebnis-
rechnung gebucht. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Grö-
ßen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonder-
posten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen 
(Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht. Bei 
der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderer-
gebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwen-
dungen zusammengefasst, d.h. solche, die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstä-
tigkeit anfallen" (z.B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung). 
 
 
• Finanzhaushalt / Finanzrechnung 
 
Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszah-
lungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushalts-
jahres abgebildet. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und 
Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus haus-
haltsfremden Vorgängen. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlun-
gen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden - 
ohne periodengerechte Abgrenzung. Es wird dargestellt, woher die finanziellen Mittel der 
Gemeinde kommen (z.B. Zuweisungen, Kredite) und wofür sie verwendet werden (Investi-
tionen, Verwaltungstätigkeiten und Tilgung). Der Finanzhaushalt beinhaltet vor allem die 
Investitionsplanung und daneben die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahmen, Kredit-     
tilgungen). 
 
Zudem kann eine Aussage zur Liquiditätslage der Gemeinde getroffen werden, da der 
Saldo des Finanzhaushaltes bzw. der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel" in der 
Vermögensrechnung beeinflusst. Der Finanzhaushalt ist die Liquiditätsrechnung der    
Kommune. Vergleichbar ist der Finanzhaushaushalt mit der Kapitalflussrechnung der     
Privatwirtschaft. Der Unterschied zur Privatwirtschaft ist, dass die Finanzrechnung wesent-
licher Bestandteil des Rechnungssystems ist und laufend geführt wird. 
 
 

2.2   Haushaltsgliederung / Struktur des Haushalts 
 
• Teilhaushalte 
 
Nach der Definition und Zusammenfassung der Produkte im örtlichen Produktplan ist der 
Gesamthaushalt in Teilhaushalte aufzuteilen. Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teil-
ergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt. Den Teilhaushalten sind die Produkte zuzuord-
nen. Nach § 4 GemHVO muss jeder Gesamthaushalt aus mindestens zwei Teilhaushalten 
bestehen. Eine Struktur mit fünf Teilhaushalten erscheint für den Haushalt der Gemeinde 
Hermaringen am sinnvollsten. 
 
Der Haushalt wurde entsprechend dem folgenden Schaubild aufgebaut: 
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TH 1 
Innere Verwaltung 
 

PB 11 Innere Verwaltung 
11.10 Steuerung 
11.20 Organisation und EDV 
11.21 Personalwesen 
11.22 Finanzverwaltung, Kasse 
11.24   Gebäudemanagement 
11.25 Technische Dienste 
11.26 Zentrale Dienstleistungen 
11.33 Grundstücksmanagement 
 

TH 2 
Sicherheit und Ordnung 
 

PB 12 Sicherheit und                     
           Ordnung 
12.20 Ordnungswesen und Wahlen 
12.21 Verkehrswesen 
12.22 Einwohnerwesen 
12.23 Personenstandswesen 
12.60 Brandschutz 
12.80 Katastrophenschutz 

TH 3 
Bildung, Betreuung,  
Sport und Kultur 
 
PB 21 Schulträgeraufgaben 
21.10   Rudolf-Magenau-Schule 
 

PB 27 Volkshochschule 
27.10   Volkshochschule 

 
PB 28 Sonstige Kulturpflege 
28.10   Sonstige Kulturpflege 

 
PB 36 Kinder-, Jugend- und  
           Familienhilfe 
36.50   Evangelischer Kindergarten „Konfetti“ 

 
PB 42 Sport 
42.10   Förderung des Sports 
42.41   Sportstätten 
 

 
 
 

TH 5 
Allgemeine  
Finanzwirtschaft 
 
PB 61 Allgemeine   
           Finanzwirtschaft 
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 

allgemeine Umlagen 
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
61.30 Jahresabschlussbuchungen,  

Abwicklung der Vorjahre 
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TH 4 
Infrastruktur, Umwelt und Daseinsvorsorge 
 
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
51.10   Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung,  
             Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung 
51.11   Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 
 

PB 52 Bauen und Wohnen 
52.10   Bauordnung 
52.20   Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 
52.30   Denkmalschutz und Denkmalpflege 
 

PB 53 Ver- und Entsorgung 
53.60   Telekommunikationseinrichtungen 
53.80   Abwasserbeseitigung 

 
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
54.10 Gemeindestraßen 
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 
 
PB 55 Natur- und Landschaftspflege,  
           Friedhofswesen 
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 
55.50 Forstwirtschaft 
55.51 Landwirtschaft 
 
PB 56 Umweltschutz 
56.10   Umweltschutzmaßnahmen 
 
PB 57 Wirtschaft und Tourismus 
57.10 Wirtschaftsförderung 
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 
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• Haushaltsplan 
 
Die Gliederung des Haushaltsplans erfolgt produktorientiert. Es stehen dabei die Leis-
tungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Dabei bietet der doppi-
sche Haushaltsaufbau bei der Gliederung eine größere Flexibilität und sieht lediglich 
eine Gesamthaushaltsgliederung in mindestens zwei Teilhaushalte vor. Die Bildung 
von Teilhaushalten kann wiederum sowohl produktorientiert als auch organisationsbe-
zogen erfolgen. Hierbei kann sich auch das Hauptkriterium für die Teilhaushaltsbildung 
je nach Kommune unterscheiden. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergeb-
nishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt gegliedert. 
 
Die Gemeinde Hermaringen hat sich für einen produktorientierten Aufbau des Haus-
haltsplans entschieden, u.a. aus den folgenden Gründen: 
 

o Der Grundgedanke des neuen Haushaltsrechts (Produkte im Vordergrund) 
wird besser abgebildet, 

o Mehrjahresvergleich für Planansätze und Rechnungsergebnisse ist gewähr-
leistet und wird durch eine evtl. Organisationsänderung nicht verzerrt, 

o vereinfachter Vergleich mit Dritten, 
o bessere Bedienung der Finanzstatistik. 

 
Insgesamt wurden, wie bereits unter Kapitel 3.1 beschrieben, in Hermaringen fünf Teil-
haushalte gebildet. 
 
 
• Haushaltsausgleich 
 
Für den Teilergebnishaushalt sieht das NKHR keine speziellen Ausgleichsregeln vor. 
Der Haushaltsausgleich bezieht sich ausschließlich auf den Gesamtergebnis-
haushalt und dort auf die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. 

 
Bei der Berechnung des Haushaltsausgleichs werden von den ordentlichen Erträgen 
die ordentlichen Aufwendungen sowie die Fehlbeträge aus dem/n Vorjahr/en in Abzug 
gebracht. Ist das Ergebnis positiv, so ist ein Überschuss entstanden, der der Rücklage 
zuzuführen ist (§ 90 Abs. 1 GemO). Sollte das Ergebnis allerdings negativ sein, so ist 
ein Fehlbetrag entstanden. Dieser kann, falls bereits Überschüsse in der Rücklage 
vorhanden sind, mit den Überschüssen verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, so 
darf dieser Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden  
(§ 80 Abs. 3 GemO). Verbleibt nach den drei Jahren ein Fehlbetrag, so ist dieser mit 
dem Basiskapital zu verrechnen. Wichtig ist hierbei, dass das Basiskapital niemals 
null/negativ sein darf. 
 
Im NKHR liegt der Fokus auf dem Ausgleich des Ergebnishaushalts. Die ordentlichen 
Erträge und die ordentlichen Aufwendungen müssen unter Berücksichtigung von Fehl-
beträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Das bedeutet, der Ressourcenver-
brauch muss gleich dem Ressourcenaufkommen sein. Diese Ausgleichsregel ist unter 
anderem Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede       
Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder 
ersetzen soll, sodass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden. 
 
Wie bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen wurde, kann die endgültige Höhe 
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der Abschreibungen erst mit der Eröffnungsbilanz ermittelt werden. Diese wurde zwar 
im Gemeinderat noch nicht verabschiedet, ist aber intern schon erstellt. Im Haushalts-
plan 2022 sind somit erstmals alle Abschreibungen vollumfänglich in der tatsächlichen 
Höhe enthalten. 
 
 

2.3  Aufbau der Kontierungselemente 
 
• Produkte 

 

Unter einem Produkt versteht man eine Leistung oder eine Gruppe von Leistun-
gen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.  
 
In einer Produktgruppe werden inhaltlich zusammengehörende Produkte zusam-
mengefasst. 
 
Nach derselben Systematik bilden wiederum inhaltlich zusammengehörende Pro-
duktgruppen einen Produktbereich. Jeder Produktbereich stellt ein Aufgabenfeld 
in der Verwaltung dar.  

 
 

• Kontenrahmen 
 
Der genaue Aufbau der Sachkonten und die damit verbundene Gliederungstiefe 
richtet sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Kontenplan Baden-Württem-
berg und den statistischen Mindestanforderungen. 
 
Der Kontenplan ist nach dem Dezimalsystem aufgebaut. Als Untergliederung sind 
die vier Gliederungsebenen vorgesehen: Kontenklasse, Kontengruppe, Konten-
art und Konto. 
 
 
Beispiel: Kontenaufbau im Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 

 
Kontenklasse: 

3 
Kontengruppe: 

30 
Kontenart: 

301 
Konto: 
3011 

Erträge Steuern und  
ähnliche Abgaben 

Realsteuern Grundsteuer A 

 

Kontenklasse: 
4 

Kontengruppe: 
40 

Kontenart: 
401 

Konto: 
4012 

Aufwendungen Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 
 

Kontenklasse: 
5 

Kontengruppe: 
53 

    Kontenart: 
531 

Konto: 
5311 

Außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen 

Veräußerung von  
Vermögensgegenständen 

Erträge aus der            
Veräußerung von           

Vermögensgegenständen 

Erträge aus der Veräußerung 
von Grundstücken und     

Gebäuden 
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Der Kontenplan enthält zu jedem Sachkonto die Kontonummer, die Kontobezeichnung 
und Informationen, welche die Funktion des Kontos festlegen und das Anlegen des 
Sachkontos im Buchungskreis steuern. 
 
 

2.4 Strategische Ziele 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Klausurtagung am 19.11.2021 folgende strategi-
schen Ziele für die Jahre 2023 ff festgelegt: 
 
➢ Sicherstellung der Wasser- und Abwasserinfrastruktur 

 
➢ Sicherung / Steigerung der erneuerbaren Energieversorgung 

 
➢ Schaffung von Wohnraum innerorts 

 
➢ Voranbringung der Digitalisierung 

 
 
Für das Jahr 2022 gelten die bisherigen Ziele uneingeschränkt. Die noch nicht 
erreichten, sollen zu Ende geführt werden. 
 
Die strategischen Ziele 2020 behalten, soweit sie noch nicht abgearbeitet sind, 
ihre Gültigkeit: 
 
➢ Funktionsfähige Brücken und Verkehrswege 

Die Brücke über die Brenz in der Kronenstraße wurde fertiggestellt, 2022 
steht als letzte Maßnahme noch der Ersatzneubau der Fußgänger- und 
Radfahrerbrücke über die Bahnlinie an. 

 
➢ Sicherstellung der Abwasserbeseitigung 

Wurde für 2022 explizit noch einmal als Ziel benannt. 2021 wurde bereits 
der größte Teil der Sanierungs-/Optimierungsmaßnahmen der Kläranlage 
erledigt, 2022 werden sie abgeschlossen. 2022-2024 folgen die Sanie-
rungs-/Optierungsmaßnahmen aller Pumpwerke. 

 
➢ Ausbau der Spielplätze 

Der Spielplatz auf dem Kupferschmied wurde fertiggestellt, 2022 sind der 
Neubau des Spielplatzes im Mühlfeld und einer Pumptrack auf dem Kupfer-
schmied geplant. 
 

➢ Sicherstellung der Wasserversorgung 
Wurde ebenfalls für 2022 noch einmal explizit benannt. Diese Aufgabe ist 
von den Gemeindwerken Hermaringen GmbH zu erledigen. Die Gemeinde 
unterstützt die Eigengesellschaft durch Kapitalerhöhungen. 

 
➢ Umweltschutz 

(insbesondere im Hinblick auf intakte Abwasserkanäle und eine optimale 
Reinigungsleistung der Kläranlage) 
Dieses Thema fließt in mehrere Maßnahmen mit ein. 
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Die strategischen Ziele 2019 sind größtenteils abgearbeitet und damit 
erledigt. Die noch nicht erreichten Ziele sind kursiv dargestellt. 

 
➢ Schaffung von Wohnraum für alle Altersklassen  

Errichtung von Wohngebäuden durch die Kreisbaugesellschaft 
Erschließung des Baugebiets „Mühlfeld“ 
-Sanierungsbeginn Gebäude „Schwanengässle 2“- 

 
➢ Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen  

Erweiterung des Gewerbegebiets 
 
➢ Sicherstellung der medizinischen Versorgung 

Teilnahme am Pilotprojekt des Landes 
 
➢ Funktionsfähige Brücken und Verkehrswege 

Baubeginn der Brücke in der Kronenstraße  
 
➢ Bedarfsgerechte Betreuungsangebote 

Schaffung von Betreuungsplätzen 
Neubau eines Kindergartens 
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3. Der Haushaltsplan  
 

3.1. Gesamtergebnishaushalt  
 
        Aufwendungen 
 

Personalaufwendungen 1.358.100 € 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.090.650 € 
Abschreibungen 884.100 € 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 49.600 € 
Transferaufwendungen 3.590.000 € 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 260.350 € 
Aufwendungen gesamt 7.232.800 € 

 

 
      Erträge 
 

Steuern und ähnliche Abgaben 5.037.400 € 
Entgelte für öffentliche Leistungen  331.900 € 
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 289.000 € 
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 219.000 € 
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 678.000 € 
Sonstige ordentliche Erträge 219.900 € 
Erträge gesamt 6.766.200 € 

 

GESAMTERGEBNISHAUSHALT
AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen

Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Zinsen u.ä.

Transferaufwendungen

Sonstiges

75%

5%

4%

3%

10%
3%

GESAMTERGEBNISHAUSHALT
ERTRÄGE

Steuern

Entgelte für öff.
Leistungen
 privatrechtliche
Leistungsentgelte
Auflösungen

Zuweisungen

Sonstiges
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3.2 Gesamtfinanzhaushalt 
 

             Auszahlungen 
 

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.336.500 € 
Grunderwerb 210.000 € 
Baumaßnahmen 5.987.700 € 
Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28.600 € 
Erwerb von Finanzvermögen 200.000 € 
Investitionsförderungsmaßnahmen 216.900 € 
Kredittilgung 219.000 € 
Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen 10.000 € 
Auszahlungen gesamt 13.208.700 € 

 

 
 

 
  Einzahlungen 

 
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.553.100 € 
Investitionszuwendungen 3.873.400 € 
Beiträge 272.300 € 
Veräußerungserlöse 1.790.500 € 
Kreditaufnahmen 750.000 € 
Einzahlungen gesamt 13.239.300 € 

 

 

48%

2%

45%

Gesamtfinanzhaushalt
Auszahlungen

Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Grunderwerb

Baumaßnahmen

Erwerb v. bewegl. Sachvermögen

Erwerb v. Beteiligungen

Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredittilgung

49%

29%

2%

14%

6%

Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungen

Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Investitionszuwendungen

Beiträge

Veräußerungserlöse

Kreditaufnahmen
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3.3 Ergebnishaushalt 
 
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung 
 
Produktgruppe 1110 – Steuerung 
Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Gemeindeorgane (Bürgermeis-
ter und Gemeinderat) dargestellt. 
 
 
Produktgruppe 1120 – Organisation und EDV 
Im Planansatz sind im Wesentlichen die Ausgaben für Softwarepflege (Lizenzgebüh-
ren und Updates) der sich bereits im Einsatz befindenden Programme enthalten. Die 
Aufwendungen für die externe Betreuung der EDV-Anlagen im Rathaus sind hier eben-
falls dargestellt. Ebenso sind hier die Kosten für den externen Datenschutzbeauftrag-
ten mit beinhaltet. Eine Bestellung wurde im Mai 2018 durch die Vorgaben der Da-
tenschutzgrundverordnung zwingend notwendig. 
 
Die Anwendung "Digitale Einreiseanmeldung" (DEA) ist eine Web-Anwendung des 
Bundes, die seit November 2020 zur elektronischen Registrierung von Personen dient, 
die nach einem Auslandsaufenthalt nach Deutschland einreisen. Diese Web-Anwen-
dung wird in den Netzwerken des Bundes (NdB) betrieben. Demnach sind Personen, 
die in die Bundesrepublik Deutschland einreisen wollen und sich zu einem beliebigen 
Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem zum geplanten Zeitpunkt 
der Einreise als Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet eingestuften Gebiet auf-
gehalten haben, verpflichtet, vor der Einreise der zuständigen Behörde bestimmte per-
sonen- und einreisebezogene Angaben durch Nutzung des Einreiseportals mitzuteilen 
(digitale Einreiseanmeldung). 
 
Damit die Gemeinde diese digitalen Meldungen empfangen und entsprechend be-
arbeiten kann, ist ein Zugang zum Rechenzentrum, jetzt: Komm.ONE, notwendig. 
Für die Einrichtung dieses Zugangs und der daraus resultierenden jährlichen Kos-
ten sind im Haushaltsplan 10.000 € veranschlagt. Die laufenden Kosten reduzie-
ren sich dann voraussichtlich jährlich auf rund die Hälfte. Für diese „neue Auf-
gabe“, die der Bund eingeführt hat, erhält die Gemeinde keinerlei Kostenersatz! 
 
 
Produktgruppe 1122 – Finanzverwaltung einschl. Gemeindekasse 
Alle anfallenden Aufwendungen für die Organisation des Finanzwesens sind hier     
veranschlagt. Ebenso die programmunabhängigen Kosten für die Umstellung auf das 
NKHR. 
 
 
Produktgruppe 1124 – Gebäudemanagement 
In dieser Produktgruppe werden die gesamten Aufwendungen, die für die Gebäude- 
unterhaltung und -bewirtschaftung anfallen, ausgewiesen.  
 
Folgende Gebäude sind hier enthalten: 
Rathaus, Feuerwehrhaus, Rudolf-Magenau-Schule, Evangelischer Kindergarten 
 „Konfetti“ (Fröbelstraße und Schwalbenrain), Güssenhalle, Kläranlage, Aussegnungs-
halle, Bauhof, Bahnhof, Arztpraxis, Apotheke und Alte Schule. 
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3.3 Ergebnishaushalt 
 
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung 
 
Produktgruppe 1110 – Steuerung 
Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Gemeindeorgane (Bürgermeis-
ter und Gemeinderat) dargestellt. 
 
 
Produktgruppe 1120 – Organisation und EDV 
Im Planansatz sind im Wesentlichen die Ausgaben für Softwarepflege (Lizenzgebüh-
ren und Updates) der sich bereits im Einsatz befindenden Programme enthalten. Die 
Aufwendungen für die externe Betreuung der EDV-Anlagen im Rathaus sind hier eben-
falls dargestellt. Ebenso sind hier die Kosten für den externen Datenschutzbeauftrag-
ten mit beinhaltet. Eine Bestellung wurde im Mai 2018 durch die Vorgaben der Da-
tenschutzgrundverordnung zwingend notwendig. 
 
Die Anwendung "Digitale Einreiseanmeldung" (DEA) ist eine Web-Anwendung des 
Bundes, die seit November 2020 zur elektronischen Registrierung von Personen dient, 
die nach einem Auslandsaufenthalt nach Deutschland einreisen. Diese Web-Anwen-
dung wird in den Netzwerken des Bundes (NdB) betrieben. Demnach sind Personen, 
die in die Bundesrepublik Deutschland einreisen wollen und sich zu einem beliebigen 
Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem zum geplanten Zeitpunkt 
der Einreise als Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet eingestuften Gebiet auf-
gehalten haben, verpflichtet, vor der Einreise der zuständigen Behörde bestimmte per-
sonen- und einreisebezogene Angaben durch Nutzung des Einreiseportals mitzuteilen 
(digitale Einreiseanmeldung). 
 
Damit die Gemeinde diese digitalen Meldungen empfangen und entsprechend be-
arbeiten kann, ist ein Zugang zum Rechenzentrum, jetzt: Komm.ONE, notwendig. 
Für die Einrichtung dieses Zugangs und der daraus resultierenden jährlichen Kos-
ten sind im Haushaltsplan 10.000 € veranschlagt. Die laufenden Kosten reduzie-
ren sich dann voraussichtlich jährlich auf rund die Hälfte. Für diese „neue Auf-
gabe“, die der Bund eingeführt hat, erhält die Gemeinde keinerlei Kostenersatz! 
 
 
Produktgruppe 1122 – Finanzverwaltung einschl. Gemeindekasse 
Alle anfallenden Aufwendungen für die Organisation des Finanzwesens sind hier     
veranschlagt. Ebenso die programmunabhängigen Kosten für die Umstellung auf das 
NKHR. 
 
 
Produktgruppe 1124 – Gebäudemanagement 
In dieser Produktgruppe werden die gesamten Aufwendungen, die für die Gebäude- 
unterhaltung und -bewirtschaftung anfallen, ausgewiesen.  
 
Folgende Gebäude sind hier enthalten: 
Rathaus, Feuerwehrhaus, Rudolf-Magenau-Schule, Evangelischer Kindergarten 
 „Konfetti“ (Fröbelstraße und Schwalbenrain), Güssenhalle, Kläranlage, Aussegnungs-
halle, Bauhof, Bahnhof, Arztpraxis, Apotheke und Alte Schule. 
 

 
 

Ebenfalls dargestellt werden hier die Abschreibungen, die für die einzelnen Gebäude 
anfallen. Zwischenzeitlich ist die Vermögensbewertung abgeschlossen. Alle Gebäu-
dewerte sind in die Bilanz eingebucht und die Abschreibungen entsprechen den tat-
sächlichen Verhältnissen. 
 
Im Jahr 2022 sind insgesamt 150.100 € für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen ange-
setzt.  
 
24.000 € sind für den Austausch der restlichen Fenster mit Erneuerung/Ergänzung der 
Fensterläden sowie die Überarbeitung und Instandsetzung von Eingangstüre und     
Türen zum Bahnsteig des Bahnhofs vorgesehen. Im Hinblick auf die bevorstehende 
Neugestaltung des Bahnhofsumfelds ist auch eine optische Verbesserung des            
Erscheinungsbildes des Bahnhofs erforderlich. Diese Maßnahme kam im vergange-
nen Jahr nicht zur Ausführung. 
 
37.000 € werden für den Austausch des nicht mehr gesetzeskonformen Ölabscheiders 
im Bauhof und die Erneuerung der Tore in der Fahrzeughalle zur Verfügung gestellt.  
 
Bei der Güssenhalle stehen allein für laufende notwendige und vorgeschriebene War-
tungsverträge jährlich 16.000 € zur Verfügung. 
 
Die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der ortsfesten (alle 5 Jahre) und ortsverän-
derlichen (jährlich) elektrischen Geräte ist ebenfalls beim jeweiligen Gebäude veran-
schlagt. 
 
Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich in Summe auf 110.600 €. Hier sind die Aus-
gaben für Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Gebäudereinigung, Gebäudeversiche-
rung und gebäudebezogene Steuern enthalten. 
 
Die Summe der Abschreibungen beläuft sich auf 376.800 €. 
 
In den Gebäudekosten sind ebenfalls die Arbeitsleistungen des Bauhofs, des Haus-
meisters und der Reinigungskräfte enthalten. 
 
In der folgenden Übersicht sind die Gesamtkosten (einschließlich Abschreibungen) der 
einzelnen Gebäude dargestellt: 
 

Gebäude € 
Bauhof 50.650 
Alte Schule 10.600 
Rathaus 29.950 
Feuerwehrhaus 29.050 
Rudolf-Magenau-Schule 124.300 
Güssenhalle 156.950 
Aussegnungshalle 24.050 
Bahnhof 22.700 
Arztpraxis 19.800 
Apotheke 20.200 
Kindergarten „Konfetti“ Fröbelstraße 83.400 
Kindergarten „Konfetti“ Schwalbenrain 40.900 
Summe 612.550 
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Die Aufwendungen für den Betrieb der Einrichtung, beispielsweise Schule und Kinder-
garten, sind in den Produktbereichen 2110-Rudolf-Magenau-Schule bzw. 3650-Evan-
gelischer Kindergarten „Konfetti“ dargestellt. Das bedeutet, dass eine Trennung zwi-
schen den reinen Gebäudekosten und den Betriebskosten einer Einrichtung stattfin-
det. Am Jahresende werden sämtliche Gebäudekosten auf den Betrieb der Einrichtung 
verrechnet. Im Haushaltsplan ist dies durch die sogenannten „Inneren Verrechnungen“ 
(Transferleistungen) dargestellt. 
 
 
Produktgruppe 1125 – Technische Dienste 
Sämtliche Personalausgaben, die im Bereich der Technischen Dienste anfallen, sind 
hier ausgewiesen – Bauhofmitarbeiter, Hausmeister und Reinigungskräfte. Ebenso die 
anfallenden Sachausgaben. Sowohl Personal- als auch Sachkosten werden durch           
interne Leistungsverrechnung entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme der 
einzelnen Mitarbeiter (Stundenaufschriebe) auf die einzelnen Einrichtungen verrech-
net. Im Haushaltsplan sind diese ausgewiesen als „Erträge aus internen Leistungen“ 
bzw. „Aufwendungen für interne Leistungen“ (beides Transferleistungen). 
 
 
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung 
 
Produktgruppe 1220 – Ordnungswesen und Wahlen 
Im kommenden Haushaltsjahr finden keine Wahlen statt. 2024 finden die nächsten 
Kommunalwahlen statt, 2025 ist Bundestagswahl. Im Jahr 2026 finden Bürgermeister- 
und Landtagswahlen statt. 
 
 
Produktgruppe 1260 – Brandschutz 
Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr sind ordentliche Aufwendungen in Höhe 
von 123.950 € veranschlagt. Davon entfallen 9.000 € auf die Unterhaltung der 
Feuerwehrfahrzeuge, 8.500 € auf Dienst- und Schutzkleidung, 6.000 € auf Eins-
ätze und Feuersicherheitswachdienst und 4.000 € auf ehrenamtliche Entschädi-
gungen der Funktionsträger. Für Fortbildungen stehen 11.300 € zur Verfügung. 
Neben den regelmäßigen Weiterbildungen ist die Ausbildung von zwei Gruppen-
führern geplant. Zudem ist der Erwerb eines LKW-Führerscheins im Planansatz 
enthalten.  
 
Für die Fahrzeuge und technische Ausrüstung der Feuerwehr sind Abschreibun-
gen in Höhe von 29.800 € veranschlagt. Die Auflösung der erhaltenen Investitions-
zuweisungen des Landes sind in Höhe von 4.800 € im Plan enthalten.  
 
Die Erstellung einer Löschwasserkonzeption durch ein externes Unternehmen ist 
mit 30.000 € im Planansatz enthalten. 
 
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Gebäudebewirtschaftung und 
-unterhaltung anfallen, sind in der Produktgruppe 1124 enthalten. Diese betragen 
für das Feuerwehrhaus 29.050 € für das laufende Jahr. Darin beinhaltet sind       
Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen, Abschreibungen, Zuschuss-
auflösungen und etwaige Einnahmen aus Benutzungsgebühren. 
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Teilhaushalt 3 – Bildung, Betreuung, Sport und Kultur 
 
Produktgruppe 2110 – Rudolf-Magenau-Schule 
Die Aufwendungen belaufen sich auf 156.050 € und liegen damit etwas über dem      
Niveau der Vorjahre. Ursächlich hierfür ist zum einen eine geringe Personalkos-
tensteigerung im Bereich der Verwaltung und der Betreuung. Zum anderen schla-
gen hier die Abschreibungen für die gesamte EDV-Ausstattung, die unter anderem 
im Rahmen des Digitalpaktes beschafft wurde, mit 11.200 € zu Buche. Für die 
dafür erhaltenen Zuweisungen stehen den Aufwendungen Erträge in Form von 
Zuschussauflösungen in Höhe von 3.600 € gegenüber.  
 
Auf Lehr- und Lernmittel entfallen 12.000 €. Dieser Ansatz sich schon seit mehre-
ren Jahren unverändert. 
 
Insgesamt stehen den Aufwendungen Erträge in Höhe von 18.100 € entgegen. Im 
Wesentlichen handelt es sich hierbei um Einnahmen aus Landeszuschüssen aus 
dem Jugendbegleiterprogramm und Kostenersätze für die Teilnahme an Arbeits-
gemeinschaften. 
 
Die Verrechnung für das Schulgebäude inkl. Hausmeister, Reinigungskräfte und 
Bauhofleistungen belaufen sich auf 124.300 €. 
 
 
Produktgruppe 2710 – Volkshochschule 
Die Produktgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Ansätze des Vorjahres. In      
diesem Bereich wirkt sich die Corona-Pandemie sehr stark aus. Je nach Geset-
zeslage müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden. Entsprechend fehlen 
dann auch die Gebühreneinnahmen. In der Planung sind wir davon ausgegangen, 
dass eine Durchführung der Kurse zum Sommer hin wieder möglich sein wird. 
 
 
Produktgruppe 2810 – Sonstige Kulturpflege 
Hier sind die Aufwendungen für den Hexensturm auf das Rathaus, das Kinderfest, 
das Dorffest, den Adventsmarkt und die Aufstellung des Maibaums beinhaltet. Die 
Beträge wurden unter der Annahme veranschlagt, dass diese Veranstaltungen 
2022 durchgeführt werden können. Die zur Verfügung stehenden Mittel aus dem 
Vorjahr wurden eingespart. 
 
 
Produktgruppe 3140 – Soziale Einrichtungen 
Das Produkt 314091 beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Se-
niorenarbeit einschl. des Seniorennetzwerkes FürEinander.  
 
In der Hoffnung, dass in 2022 wieder eine Seniorenfeier stattfinden kann, wurden 
hier entsprechend Mittel in den Haushaltsplan eingestellt. 
 
 
Produktgruppe 3650 – Evangelischer Kindergarten „Konfetti“ 
In den Aufwendungen ist der Betriebskostenzuschuss an die Evangelische          
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Kirchengemeinde in Höhe von 740.000 € enthalten. Die Zuweisungen des Lan-
des aus den Mitteln des Finanzausgleichs belaufen sich auf 387.700 €. Diese 
setzen sich wie folgt zusammen: 
 
• Für die 80 im Kindergarten betreuten Kinder (Ü3) erhält die Gemeinde 3.572,21 

€ je „gewichtetem Kind“. Die Gewichtung eines Kindes erfolgt auf der Basis sei-
ner wöchentlichen Betreuungszeit mit einem Faktor zwischen 0,6 und 0,9. Ins-
gesamt beträgt die Zuweisung für 56,3 „gewichtete Kinder“ 201.115 €. 

 
• Für die Kleinkindbetreuung (U3) erhält die Gemeinde eine Zuweisung in Höhe 

von 159.755 €. Dieser errechnet sich aus einer Förderung pro 
„gewichtetem Kind“ von 16.301,56 €. Betreut werden 14 Kinder. Bei      einer 
wöchentlichen Betreuungszeit zwischen 29 und 34 Stunden wird die Anzahl der 
Kinder mit dem Faktor 0,7 multipliziert, so dass die        Gemeinde eine Förde-
rung für 9,8 „gewichtete Kinder“ erhält. 

 
• Als dritte Säule erhält die Gemeinde eine Förderung für die pädagogische Lei-

tungszeit. Basis hierfür ist die Anzahl der vorhandenen Gruppen und die Grup-
penstärke. Die Einnahmen in diesem Bereich betragen 26.852,50 €. 

 
Für die Betreuung auswärtiger Kinder rechnen wir mit einer Erstattung von    
30.000 € von den umliegenden Gemeinden. Der Erstattungsbetrag je Kind richtet 
sich nach seinem Betreuungsumfang. 
 
Hermaringer Kinder besuchen derzeit, wenn überhaupt, nur in einem sehr gerin-
gen Ausmaß auswärtige Kindergärten. Die Auswendungen hierfür werden mit 
2.500 € angesetzt.  
 
Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sind 
bei der Produktgruppe 1124 veranschlagt. Diese betragen 83.400 € einschließlich 
Bauhof- und Hausmeisterdienste und der anfallenden Abschreibungen für das Ge-
bäude in der Fröbelstraße. Für den Neubau am Schwalbenrain betragen die Ver-
rechnungen für das Gebäude 40.900 €.  
 
 
Produktgruppe 4241 – Güssenhalle 
Hier sind die Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die mit dem Betrieb der 
Halle zusammenhängen. Auch hier hängen die tatsächlich vereinnahmten          
Nutzungsentgelte davon ab, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Momentan 
werden die Termine für das ganze Jahr vergeben. Unter Umständen müssen diese 
dann, wie auch im vergangenen Jahr, kurzfristig wieder abgesagt werden.  
 
Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Gebäudebewirtschaftung und 
 -unterhaltung anfallen, sind in der Produktgruppe 1124 veranschlagt. Diese      
Aufwendungen betragen insgesamt 156.950 € (einschließlich Abschreibung, Zu-
schussauflösung, Hausmeister und Bauhof) und werden im Wege der internen 
Leistungsverrechnung auf den Betrieb der Güssenhalle verrechnet. Die fehlende 
Nutzung wirkt sich natürlich auch auf die Bewirtschaftungskosten, insbesondere 
die Heizkosten, aus. 
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Teilhaushalt 4 – Infrastruktur, Umwelt und Daseinsvorsorge 
 
Produktgruppe 5110 – Gemeindeentwicklung, „Hermaringen–Fit für die Zukunft“ 
Bereits Ende 2019 wurde der Bürgerbeteiligungsprozess „Hermaringen–Fit für die 
Zukunft“ angestoßen. Die Gemeinde Hermaringen hat sich zusammen mit dem 
Kreisseniorenrat und der Gruppe „FürEinander“ als zivilgesellschaftliche Partner um 
Fördermittel beworben, um Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement in 
unserer Gemeinde nachhaltig zu stärken und gemeinsam Antworten auf wichtige      
Fragen unserer Zukunft zu finden.  
 
Rund 30 Einwohnerinnen und Einwohner erarbeiteten die 5 zentralen Themen  
„Mobilität und Infrastruktur“, „Umwelt und Klimaschutz“, „Dorfgemeinschaft“, „Ehren-
amt“ und „Generationen“, welche im weiteren Fortgang des Projekts intensiv diskutiert 
und nach für Hermaringen passenden Lösungen gesucht werden soll. 
 
Für die Fortsetzung des Projekts in den Jahren 2021 und 2022 hat das Sozialministe-
rium einen Zuschuss von 70.000 € bewilligt. Damit werden 80 % der Kosten des         
Projekts (87.500 €) abgedeckt.  
 
 
Produktgruppe 5380 – Abwasserbeseitigung 
Die Erträge aus Abwassergebühren belaufen sich auf 250.000 €. Betriebsaufwen-
dungen (Unterhaltungsmaßnahmen für Kanäle und Abwasserreinigungsanlagen, 
Klärschlammentsorgung) sind in Höhe von 224.200 € veranschlagt.  
 
Die Aufwendungen für die Betriebsgebäude der Kläranlage sind analog den ande-
ren Gebäuden in der Produktgruppe 1124 dargestellt und betragen 3.400 €.  
 
Im Rahmen der Erstellung der doppischen Jahresabschlüsse erfolgt künftig auch 
jährlich eine Nachkalkulation der Abwassergebühren. Die dabei festgestellte Ge-
bührenüber- oder -unterdeckung wird dann jeweils am Jahresende in der Bilanz 
ausgewiesen. 
 
 
Produktgruppe 5410 – Gemeindestraßen 
Für allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen sind im Plan 30.000 € vorgese-
hen.  
 
Die Ausgaben für Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung belaufen sich 
auf 28.500 €. Für die Beschaffung und Reparatur von Straßenschildern stehen 
5.000 € zur Verfügung. 
 
 
Produktgruppe 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (incl. Unterhaltung des Fried-
hofes) belaufen sich auf 9.600 €, die Erträge aus den Bestattungsgebühren betra-
gen voraussichtlich 45.000 €.  
 
Die Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Aussegnungshalle 
sind in der Produktgruppe 1124 veranschlagt. Sie werden im Wege der internen 
Verrechnungen dem Bestattungswesen belastet. Auch die Kosten für die Arbeiten 
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der Technischen Dienste werden hier auf der Aufwandsseite verbucht. Von den 
Aufwendungen für interne Leistungen entfallen 24.050 € auf das Gebäude und 
dessen Ausstattung und 43.800 € auf Leistungsverrechnungen der Technischen 
Dienste. 
 
 
Produktgruppe 5550 – Forstwirtschaft 
Der Gemeindewald schließt nach den Berechnungen des Landratsamts Heiden-
heim, Fachbereich Forsten, 2022 mit einem Überschuss von 38.250 € ab. Der Be-
triebsplan wird dem Gemeinderat in einer Sitzung im ersten Quartal 2022 vorge-
stellt und erläutert. 
 
 
Produktgruppe 5551 – Landwirtschaft 
Für die Unterhaltung der Feldwege stehen in diesem Jahr 8.000 € zur Verfügung. 
Der Bauhof erbringt in diesem Bereich Leistungen im Wert von 12.800 € 
 
 
Produktgruppe 5710 – KOMM-IN-CENTER 
Die Aufwendungen und Erträge sind in Anlehnung an die Entwicklung der Vorjahre 
veranschlagt. Wie diese sich auf die einzelnen Partner verteilen, ist aus der Erläu-
terung zum Haushaltsansatz ersichtlich. Insgesamt wird in 2022 mit einem Defizit 
von rund 33.400 € für das KOMM-IN-CENTER gerechnet. Dieses Defizit entsteht 
in erster Linie durch den Personaleinsatz. 
 
 
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Produktgruppe 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
Das Gesamtaufkommen der Grundsteuern A und B wird auf 393.000 € geschätzt. 
Die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) wird etwas über dem Vorjahrsniveau           
erwartet. Ursache hierfür ist die Neubewertung der Baugrundstücke im Baugebiet 
„Mühlfeld I“. Hier erhalten die Grundstücke durch die Bebauung einen neuen, höheren 
Einheitswert. Zudem werden sie als Baugrundstück nach der Grundsteuer B veranlagt 
und nicht mehr wie bisher als landwirtschaftliches Grundstück nach Grundsteuer A. 
Gleiches gilt für die veräußerten Grundstücke im Gewerbegebiet „Berger Steig“. 
 
Für 2022 rechnet die Gemeinde mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von   
2,9 Mio. €. Dementsprechend beträgt die Gewerbesteuerumlage 286.000 €. Im           
Diagramm ist das Netto-Aufkommen der Gewerbesteuer dargestellt, also Gewerbe-
steuereinnahmen abzüglich der davon zu bezahlenden Gewerbesteuerumlage. Das 
Ergebnis 2020 enthält die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Landes in 
Höhe von 664.000 €. 
 
Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt für das kommende Jahr 35 %.  
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Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg soll nach An-
gaben des Landes gegenüber dem Vorjahr wieder leicht ansteigen. Betrug er im Vor-
jahr noch 6,687 Mrd. €, wird er für das laufende Jahr auf rund 7,09 Mrd. € geschätzt. 
Der Anteil der Gemeinde Hermaringen beträgt nach den Planungen voraussichtlich 
1.436.400 €. Dieser Betrag liegt etwas über dem Vorjahresniveau von 1,385 Mio. €. 
 
 

 
 
 
Insgesamt hängen die Einnahmen der Gemeinden aus dem Einkommensteueranteil 
auch von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamt-
wirtschaftlichen Situation (z. B. Schmälerung der Bemessungsgrundlage durch            
Arbeitslosigkeit) ab. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind die Schlüsselzahlen für den 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer alle drei Jahre neu festzusetzen. Aufgrund 
der Einkommensteuer-Statistik 2016 wurden die Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 – 
2023 neu ermittelt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde betrug bis 2020 0,0002060, seit 
2021 beträgt sie 0,0002011. Dies allein führt zu Mindereinnahmen von rund 32.700 €  
 
Die nachfolgende Grafik stellt sehr anschaulich dar, wie der Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer ermittelt wird. 
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Die Finanzzuweisungen des Landes aus dem Familienleistungsausgleich und der 
Kommunalen Investitionspauschale betragen zusammen 318.700 €.  
 
Bezogen auf die Steuerkraft je Einwohner steht Hermaringen 2022 auf Platz 2 im Land-
kreis. Aufgrund der sehr hohen eigenen Steuerkraft erhielt die Gemeinde in den letzten 
beiden Jahren keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 
mehr aus dem kommunalen Finanzausgleich (vor 7 Jahren betrugen diese noch rund 
906.000 €).  
 
Seit dem Jahr 2021 wurde eine Flächenkomponente im Finanzausgleich eingeführt.  
Bisher wurde bei der Verteilung der Gelder im Finanzausgleich der Bedarf der einzel-
nen Kommune anhand der Einwohnerzahl berechnet. Flächengemeinden, die auf-
grund ihrer großen Gemarkungsfläche hohe Kosten, beispielsweise für die Unterhal-
tung ihrer aufwändigeren Infrastruktur haben, wurden in diesem System benachteiligt. 
Aus diesem Grund fließt nun auch die Gemeindefläche in die Berechnung mit ein.  
 
Dieser Flächenfaktor erhöht die Bedarfsmesszahl der Gemeinde Hermaringen um 
81.770 €. Im Jahr 2021 hat das dazu geführt, dass die Gemeinde letztendlich Schlüs-
selzuweisungen in Höhe von 58.264 € erhalten hat. Aufgrund der weiter gestiegenen 
Steuerkraft im Jahr 2020, das als Basisjahr für den Finanzausgleich 2022 dient, erhält 
die Gemeinde trotz dieser Flächenkomponente in diesem Jahr keine Schlüsselzuwei-
sungen mehr.  
 
Die genauen Berechnungen sind den Anlagen zum Haushaltsplan zu entnehmen. 
 
Eine weitere Folge der hohen Steuerkraft sind steigende Umlagen. Die Basis für die 
Berechnung sowohl der Finanzausgleichs- als auch der Kreisumlage bildet, wie bereits 
erwähnt, die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres, für 2022 also das Jahr 
2020. 
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Die Gewerbesteuereinnahmen lagen 2020 bei rund 2,86 Mio. €. Obwohl die Ge-
meinde keine Einbußen im Bereich der Gewerbesteuer hatte, erhielten sie trotz-
dem im Rahmen der Corona-Hilfspakete vom Land eine Gewerbesteuer-Kom-
pensationszahlung in Höhe von 663.999 €. Dieser Betrag wird der Steuerkraft-
summe, also den Steuereinnahmen der Gemeinde, hinzugerechnet und fließt so-
mit in voller Höhe in die Berechnungen des Finanzausgleichs des Jahres 2022 
mit ein. 
 
Dies führt 2022 zur historisch höchsten Steuerkraftsumme Hermaringens. Aufgrund 
der Tatsache, dass unsere Einwohnerzahl nicht wesentlich steigt und damit die Be-
darfsmesszahl sich nicht analog der steigenden Steuerkraft erhöht, fallen dauerhaft 
die laufenden Zuweisungen des Landes nach der mangelnden Steuerkraft weg. Zu-
dem dient die erhöhte Steuerkraft als Basis für die Umlagen. Entsprechend negativ 
sind hier die Auswirklungen. 
 
Seit dem Jahr 2013 stagniert der Hebesatz für die Kreisumlage bis zum Jahr 2021 
bei 35,50 %. Ungeachtet des gleichbleibenden Hebesatzes erhöhte sich aufgrund un-
serer steigenden Steuerkraftsumme die Kreisumlage jährlich. Für 2022 hat der Kreis-
tag den Hebesatz der Kreisumlage auf 31,57 % abgesenkt. 
 
Seit 2018 wird auf den „normalen“ Hebesatz noch ein Solidaritätszuschlag von 1,18 % 
für die Sanierung des Klinikums Heidenheim erhoben.  
 
In diesem Jahr wurde der Zuschlag für das Klinikum auf 0,43 Prozent gesenkt, so dass 
der Gesamt-Hebesatz der Kreisumlage nun 32,0 % (31,57 % „normal“ und 0,43 % 
„Klinikum“) beträgt. Insgesamt beläuft sich die Kreisumlage auf 1,38 Mio. €. Dieser 
Betrag liegt rund 300.000 € über dem Vorjahresniveau. 
 
Die Finanzausgleichsumlage beträgt rund 1,117 Mio €, 350.000 € mehr als 2021. 
 
In Summe muss die Gemeinde im Jahr 2022 rund 650.000 € mehr an Kreis und 
Land überweisen als im Vorjahr. Wie bereits ausgeführt, liegt das im Wesentlichen 
an den hohen Steuereinnahmen 2020, verstärkt durch die Gewerbesteuer-Kompensa-
tionszahlung. 
 
 

 

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ta
us

en
d 

€

FAG-Umlage Kreisumlage Hebesatz Kreisumlage



28  
 

 
3.4 Finanzhaushalt 
Investive Maßnahmen, Einzahlungen und Auszahlungen 
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Maßnahmen aufgeführt und erläutert. Eine 
detaillierte Auflistung findet sich im „Investitionsprogramm“ am Ende des Haus-
haltsplans. 
 
 
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung 
 
Produktgruppe 1124 – Gebäudemanagement 
 
• Rudolf-Magenau-Schule – stationäre Lüftungsanlagen 
 
o Zuweisungen  228.000 € 
o Bauausgaben 285.000 € 
 Saldo - 57.000 € 

 
 
• Kindergarten „Konfetti“ Fröbelstraße – stationäre Lüftungsanlagen 
 
o Zuweisungen  112.000 € 
o Bauausgaben 140.000 € 
 Saldo - 28.000 € 

 
 
Schon seit längerem empfehlen Experten im Kampf gegen eine evtl. bestehende 
Corona-Virenlast in Gruppenräumen von Kindertageseinrichtungen und in Klassenräu-
men von Schulen neben dem Einsatz von CO2-Sensoren, welche signalisieren, wann 
die Räume stoßgelüftet werden müssen, den Einsatz von Lüftungsgeräten. Dadurch 
soll das Ansteckungsrisiko vermindert und damit erneute Schließungen von Kinderta-
geseinrichtungen und Schulen verhindert werden. 
 
Während der Einsatz von mobilen Lüftungsgeräten hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und 
erhöhten Geräuschentwicklung äußerst umstritten ist, da sie lediglich die Raumluft et-
was filtern und umwälzen, sind sich die Experten einig, dass neben dem natürlichen 
Lüften stationäre Lüftungsanlagen, welche einen Luftaustausch durch frische Außen-
luft möglich machen, der eigentlich richtige Weg sind. Durch diese Anlagen kann zum 
großen Teil auf das regelmäßige Stoßlüften verzichtet werden, was vor allem im Winter 
von Vorteil ist, da einerseits das Erkältungsrisiko der Kinder gemindert wird und ande-
rerseits die Räume nicht deutlich abkühlen und stets wieder aufgewärmt werden müs-
sen. In der Güssenhalle und im neuen Kindergarten „Am Schwalbenrain“ wurden be-
reits stationäre Lüftungsanlagen eingebaut. 
 
Während die CO2-Sensoren und die mobilen Lüftungsgeräte vom Land mit 50 % ge-
fördert werden, ist für stationäre Anlagen, einschließlich der notwendigen baulichen 
Maßnahmen wie Wanddurchbrüche u.ä., eine Förderung von 80 % durch den Bund 
möglich. 
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Die Gemeinde hat bisher in allen Räumen im Evangelischen Kindergarten „Konfetti“ 
und in der Rudolf-Magenau-Schule CO2-Sensoren beschafft (Kosten ca. 2.000 €) und 
hierfür eine Förderung von 50 % bekommen. Aufgrund der Förderquote, aber vor allem 
wegen der von Experten empfohlenen erheblich besseren Wirkung und ihrer Langle-
bigkeit, sollen im Evangelischen Kindergarten „Konfetti“ und in der Rudolf-Magenau-
Schule im kommenden Jahr stationäre Lüftungsanlagen eingebaut werden. Die Ge-
meinde hat die Förderfähigkeit bereits abgeklärt. Von den voraussichtlichen Gesamt-
kosten von rund 425.000 € werden vom Bund 340.000 € übernommen. Der Eigenanteil 
der Gemeinde an dieser dauerhaften Lösung beträgt 85.000 €. Die Anlagen müssen 
bis zum 31.12.2022 eingebaut sein. Immer mehr Gemeinden gehen diesen Weg. 
 
 
Produktgruppe 1133 – Grundstücksmanagement – Unbebautes Grundvermögen 
 
o Grundstückserlöse  1.790.500 € 

 
  Baugebiet „Mühlfeld III“ 850.000 €  
  Gewerbegebiet „Berger Steig“ 675.000 € 
  Ecke Karlstraße / Friedrichstraße 265.500 € 

 
o Grunderwerb 210.000 € 
 
o Investitionsfördermaßnahmen 10.000 € 

     (Förderprogramm Familie)   
 Saldo 1.570.500 €  

 
Im Gewerbegebiet „Berger Steig“ liegen weitere konkrete Anfragen vor, die in die 
Planung einflossen. Die Veräußerung der Grundstücke an der Ecke Karlstraße / 
Friedrichstraße soll ebenfalls in diesem Jahr realisiert werden. Ebenso soll die 
Schaffung weiterer Wohnbauplätze angegangen werden. Dafür stehen Mittel für 
die Erschließung des Baugebiets „Mühlfeld III“ zur Verfügung. 
 
 
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung 
 
Produktgruppe 1260 – Brandschutz 
 
• Feuerwehr-Verwaltungssoftware  
 „MP Feuer“ einschl. Infrastruktur 10.000 € 
  
Die Feuerwehrführung möchte im kommenden Jahr eine Feuerwehr-Verwaltungs-
software einführen. Damit können verschiedene Bereiche der Feuerwehr, wie Per-
sonal, Geräte, Fahrzeuge, Funk, Atemschutz, Einsätze bis hin zu Einsatzberichten 
und Kostenbescheiden in einem System übersichtlich verwaltet werden. Die Ein-
führung soll in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung erfolgen. Ein Ziel dieser 
Einführung soll sein, dass die Abrechnung der Einsätze und Entschädigungen an 
die Feuerwehrleute über eine Schnittstelle zur Finanzsoftware der Gemeinde er-
folgen kann. 
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Teilhaushalt 3 – Bildung, Betreuung, Sport und Kultur 
 
Produktgruppe 2110 – Rudolf-Magenau-Schule 
 
• Umgestaltung des Schulhofs in einen Lern- und Bewegungsort 
 
o Zuweisungen 412.000 € 
o Bauausgaben 589.000 € 
 Saldo - 177.000 € 

 
 
Die Umgestaltung des Schulhofes in einen Lern- und Bewegungsort wurde im Jahr 
2021 mit einem 1. Bauabschnitt begonnen. Im kommenden Haushaltsjahr soll mit 
dem 2. Bauabschnitt die Maßnahme abgeschlossen werden. Die Bauausgaben 
beinhalten auch den Bau einer Zisternenanlage zur Nutzung des Regenwassers 
und die Vertiefung des Retensionsbeckens zur natürlichen Versickerung des 
Oberflächenwassers von Schule, Kindergarten und teilweise Güssenhalle. Eben-
falls enthalten ist ein Betrag für einen verbesserten Schutz des Gebäudes gegen 
anstehendes Erdreich. 
 
Im Hinblick auf den 2026 kommenden Rechtsanspruch für Grundschüler auf eine 
Ganztagesbetreuung hat der Bund ein milliardenschweres Investitionsförderpro-
gramm aufgelegt, mit dem der qualitative und quantitative Ausbau unterstützt wer-
den. Hierzu zählt auch die Aufwertung der Außenbereiche. Von diesem Programm 
fließen knapp 100 Mio. € nach Baden-Württemberg. Die Gemeinde Hermaringen 
hat aus diesem Förderprogramm bereits für den 1. Bauabschnitte einen Zuschuss 
von 70 % erhalten und erwartet eine entsprechende Förderung auch für den           
2. Bauabschnitt. 
 
 
Produktgruppe 2910 – Förderung von Religionsgemeinschaften 
 
• Investitionsförderung an die kath. Kirchengemeinde 21.900 € 
 
Die Investitionszuweisung an die katholische Kirchengemeinde kam im vergange-
nen Jahr nicht zur Auszahlung, weshalb sie in diesem Haushaltsplan erneut       
veranschlagt wird. 
 
 
Produktgruppe 4210 – Förderung des Sports 
 
• Sanierung Beregnungsanlage 
 Zuschuss an den SC Hermaringen 50.000 € 
 
Die Beregnungsanlage auf dem Sportplatz bedarf dringend einer Erneuerung. Bei 
einer Ausführung der Maßnahme durch den Sportclub erhält dieser dafür einen 
Investitionszuschuss vom WLSB. Die Gemeinde als Eigentümerin des Platzes gibt 
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Im Hinblick auf den 2026 kommenden Rechtsanspruch für Grundschüler auf eine 
Ganztagesbetreuung hat der Bund ein milliardenschweres Investitionsförderpro-
gramm aufgelegt, mit dem der qualitative und quantitative Ausbau unterstützt wer-
den. Hierzu zählt auch die Aufwertung der Außenbereiche. Von diesem Programm 
fließen knapp 100 Mio. € nach Baden-Württemberg. Die Gemeinde Hermaringen 
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2. Bauabschnitt. 
 
 
Produktgruppe 2910 – Förderung von Religionsgemeinschaften 
 
• Investitionsförderung an die kath. Kirchengemeinde 21.900 € 
 
Die Investitionszuweisung an die katholische Kirchengemeinde kam im vergange-
nen Jahr nicht zur Auszahlung, weshalb sie in diesem Haushaltsplan erneut       
veranschlagt wird. 
 
 
Produktgruppe 4210 – Förderung des Sports 
 
• Sanierung Beregnungsanlage 
 Zuschuss an den SC Hermaringen 50.000 € 
 
Die Beregnungsanlage auf dem Sportplatz bedarf dringend einer Erneuerung. Bei 
einer Ausführung der Maßnahme durch den Sportclub erhält dieser dafür einen 
Investitionszuschuss vom WLSB. Die Gemeinde als Eigentümerin des Platzes gibt 

 
 

ihrerseits wiederum einen Zuschuss an den Verein für die Abdeckung der Rest-
kosten. 
 
  
Teilhaushalt 4 – Infrastruktur, Umwelt und Daseinsvorsorge 
 
Produktgruppe 5110  
 
Ortskernsanierung – Allgemein 
 
• Zuweisungen (LSP) 87.000 € 
• Bauausgaben  

o Betreuung durch die LBBW 10.000 € 
• Investitionsförderungsmaßnahmen 135.000 € 
    Saldo - 58.000 € 
 
 
Ortskernsanierung – Brücke Kronenstraße 
 
• Investitionszuwendungen aus dem Ausgleichstock 140.000 € 
 
Sämtliche Ausgaben für den Neubau der Brücke in der Kronenstraße wurden in 
den Vorjahren finanziert. Die noch ausstehenden Einnahmen in Höhe von 
140.000 € aus dem Ausgleichstock gingen im vergangenen Jahr bei der Gemein-
dekasse nicht mehr ein. Aus diesem Grund werden Sie im kommenden Haushalts-
jahr noch einmal veranschlagt.  
 
 
Ortskernsanierung – Mühlenhof / Bahnhofsumfeld 
 
• Zuweisungen (LSP) 1.065.000 € 
• Bauausgaben (incl. Breitbanderschließung)  1.775.000 € 
    Saldo - 710.000 € 
 
Die Finanzierung der Baumaßnahmen im Bahnhofsumfeld erfolgt entsprechend 
den Beschlüssen im Gemeinderat im kommenden Haushaltsjahr. 
 
 
Produktgruppe 5359 – Gemeindewerke Hermaringen GmbH 
 
• Kapitaleinlage 200.000 € 
 
Zur Aufstockung des Eigenkapitals der Gemeindewerke soll ab dem Jahr 2022 
eine jährliche Kapitalzuführung in Höhe von 200.000 € erfolgen. Im Jahr 2021 
wurde das Darlehen der Gemeindewerke, das zum Jahresende 2020 einen Saldo 
von 200.000 € aufwies, außerordentlich getilgt. Diese Darlehensrückzahlung hat 
die Kapitalaufstockung in 2021 ersetzt. 
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Produktgruppe 5360 – Telekommunikationseinrichtungen 
 
• Ausbau der Breitbandinfrastruktur 
 

o Zuweisungen (Bund und Land) 881.000 € 
o Planungsausgaben 30.000 € 
o   Baugebiet „Mühlfeld III“ 60.000 € 
o   Gewerbegebiet „Berger Steig“ (Abrechnung) 20.000 € 
o   Erschließung Allewind 950.000 € 

Saldo - 179.000 € 
 
 
Produktgruppe 5380 – Abwasserbeseitigung 
 
• Kläranlage 
 
o Zuweisungen (Klimaschutzfond) 31.400 € 
o Bauausgaben 186.000 € 
 Saldo -154.600 € 

 
Die Sanierung der Kläranlage wurde 2020 begonnen und im vergangenen Jahr 
fortgesetzt. Mit der Fertigstellung rechnet die Gemeinde im Jahr 2023. Bisher 
wurde die Belüftung im Klärbecken erneuert und optimiert. Dadurch liegt nun die 
verbesserte Reinigungsleistung 70 % unter dem vorgeschriebenen Grenzwert. 
Durch die Sanierung kann eine dauerhafte Kosteneinsparung von rund 15.000 € 
jährlich bei der Abwasserabgabe und beim Stromverbrauch erzielt werden. Im   
laufenden Jahr wird die Erneuerung der Elektro-, Mess-, Schalt- und Regeltechnik, 
die im vergangenen Jahr begonnen wurde, fertiggestellt. 
 
• Abwasserpumpwerke 
 
o Zuweisungen (Klimaschutzfond) 100.500 € 
o Bauausgaben 250.000 € 
 Saldo -149.500 € 

 
Wie schon bei der Sanierung/Optimierung der Kläranlage erhält die Gemeinde 
auch für die Erneuerung der Abwasserpumpwerke eine Zuweisung aus der „Nati-
onalen Klimaschutzinitiative“. Damit fördert das Bundesumweltministerium seit 
2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissi-
onen leisten. Bei zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 391.250 € 
(Gesamtkosten rund 650.000 €) erhält die Gemeinde Zuweisungen in Höhe von 
40 %, also 156.500 €. 2022 erfolgt eine Teilauszahlung von 100.500 €. 
 
In verschiedenen Pumpwerken werden in den kommenden Jahren mehrere Pum-
pen ausgetauscht und Mess- und Regeltechnik eingebaut. Dadurch wird die Klär-
anlage effizienter mit Abwasser beschickt und Strom beim Betrieb der Pumpen 
eingespart. 
 
Die Sanierung/Optimierung von Kläranlage und Pumpwerke seit 2020 über einen 
Zeitraum von 5 Jahren hinweg stellt einen bedeutenden Beitrag zur Sicherstellung 
eines geordneten Betriebs der Abwasserreinigungsanlagen der Gemeinde und 
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des Umweltschutzes durch eine deutlich verbesserte Reinigungsleistung dar. 
 
Gesamtkosten von rund 1,6 Mio. € stehen Zuschüsse aus dem Klimaschutzfond 
mit rund 260.000 € gegenüber. Somit wird deutlich, dass die Gemeinde in diesen 
Jahren mit Eigenmitteln von rund 1,34 Mio. € nachhaltige Verbesserungen in ihrer 
Abwasserbeseitigung vorgenommen hat. In den kommenden 20 Jahren dürften 
somit keine nennenswerten Investitionen mehr in Kläranlage und Pumpwerke not-
wendig sein. 
  
• Baugebiet „Mühlfeld III“ - Kanalbau 
 
o Beiträge 43.800 € 
o Bauausgaben  217.600 € 

        Saldo -173.800 € 
 
Im Rahmen der Erschließung wird der Kanal im Klausenweg“ verlängert und die 
Verbindung der Kanäle in der „Lerchen- und Römerstraße“ hergestellt. 
 
• Gewerbegebiet „Berger Steig“ – Kanalbau 
 
o Beiträge 55.000 € 
o Bauausgaben  25.000 € 

        Saldo 30.000 € 
 
Hierbei handelt es sich um die Restabwicklung der Erschließungsarbeiten in der 
„Einsteinstraße“. 
 
• Gewerbegebiet „Berger Steig Ost“ - Kanalbau 
 
o Bauausgaben  0 € 

 
Während das erste veräußerte Grundstück noch an den Kanal in der Karlstraße 
angeschlossen werden kann, müssen für die übrigen Flächen der „Berblinger 
Straße“ 2023/2024 laut rechtsgültigem Bebauungsplan über einen Verbindungs-
kanal zum Kanal in der „Robert-Bosch-Straße“ entwässert werden (Kosten rund 
480.000 €). Dabei muss die Gemeinde hinsichtlich der noch zur Verfügung ste-
henden Flächen des Gewerbegebiets in Vorleistung gehen. 
 
 
Produktgruppe 5410 – Gemeindestraßen 
 
• Gewerbegebiet „Berger Steig“ - Straßenbau 
 
o Bauausgaben  89.000 € 

 
Hierbei handelt es sich um die Restabwicklung der Erschließungsarbeiten in der 
„Einsteinstraße“. 
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• Gewerbegebiet „Berger Steig Ost“ - Straßenbau 
 
o Bauausgaben  210.000 € 

 
Der 1. Baubschnitt umfasst den Ausbau (ohne Feinbelag) der „Berblinger Straße“ 
bis zum Ende der beiden veräußerten Gewerbegrundstücke.  
 
• Baugebiet „Mühlfeld III“ - Straßenbau 
 
o Beiträge / Kostenersätze 122.500 € 
o Bauausgaben 308.000 € 
 Saldo -185.500 € 
 

Für die Erschließung des Baugebiets „Mühlfeld III“ stehen im kommenden Haus-
haltsjahr Mittel für die Erschließung (Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Breitband-
ausbau und Abwasserbeseitigung) bereit. 
 
 
Produktgruppe 5410 – Radwegekonzeption 
 
o Zuweisungen 13.500 € 
o Bauausgaben 27.000 € 
 Saldo -13.500 € 

 
Die Gemeinde hat im Oktober 2021 die Erstellung eines Radverkehrskonzepts in 
Auftrag gegeben, da es aus Sicht von Verwaltung und Gemeinderat Sinn macht, 
im Hinblick auf die künftige Bedeutung des Radverkehrs, für die Gemeinde Her-
maringen ein schlüssiges und zusammenhängendes Radverkehrskonzept zu er-
stellen. Dieses soll das bereits bestehende Verkehrskonzept ergänzen. 
 
Das Land Baden-Württemberg fördert die Erstellung derartiger Konzepte mit         
50 %. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich also auf rund 13.500 €. 
 
 
Produktgruppe 5410 – Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bahn 
 
o Zuweisungen 373.000 € 
o Bauausgaben 575.000 € 
 Saldo -202.000 € 

 
Im kommenden Haushaltsjahr soll der Ersatzneubau des bisherigen Bahnstegs 
als Fußgänger- und Radfahrerbrücke erfolgen. Aufgrund der Bedeutung des Rad-
verkehrs für die klimaschonende Mobilitätswende richtet das Land Baden-Würt-
temberg seine Förderprogramme zunehmend entsprechend aus. 
 
Ausfluss dieser Neuausrichtung der Förderprogramme ist, dass wir den Ersatzneubau 
nicht mehr als reine Fußgängerbrücke, sondern als kombinierte Fußgänger- und Rad-
fahrerbrücke realisieren wollen. Obwohl der bisherige Steg auch von Radfahrern be-
nutzt wurde, erfüllt er jedoch in keinster Weise die Anforderungen für den Radverkehr, 
schon gar nicht bei der Begegnung zweier Radfahrer.  
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Der Ersatzneubau sieht aus diesem Grund eine lichte Weite zwischen den Geländern 
von 4 m vor (Fördervoraussetzung), bisher betrug diese 2 m. 
 
Die erwartete Zuweisung setzt sich zusammen aus dem Landesgemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz (LGVFG) und aus Bundesmitteln aus dem Programm „Stadt & 
Land“. 
 
 
Produktgruppe 5510 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau 
 
• Spielplätze / Freizeiteinrichtungen für Jugendliche 
 
o Spenden 50.000 € 
o Bauausgaben 160.000 € 
 Saldo -110.000 € 
 

 
Nachdem im vergangenen Jahr der Neubau des Spielplatzes auf dem Kupfer-
schmied abgeschlossen und der Spielplatz in Betrieb genommen werden konnte, 
soll in diesem Jahr der Neubau des Spielplatzes in der Römerstraße begonnen 
werden. Die gesamte Baumaßnahme wird dem Gemeinderat in einer der nächsten 
Sitzungen vorgestellt. Die derzeitigen Planungen umfassen Kosten von zusam-
men 150.000 €. Die Realisierung soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Die Finan-
zierung erstreckt sich somit auf die Haushaltsjahre 2022 (85.000 €) und 2023 
(65.000 €). 
 
In den vergangenen Jahren wurde von Jugendlichen vermehrt der Wunsch an die  
Gemeinde herangetragen, auch eine Freizeiteinrichtung für Kinder und Jugend-
liche im Alter von 10-15 Jahren zu schaffen. Auch die Bürgerumfrage im Rahmen 
des Projekts „Hermaringen-Fit für die Zukunft“ ergab, dass Freizeiteinrichtungen 
für Jugendliche vermisst werden. Inzwischen gibt es konkrete Planungen zum Bau 
einer Pumptrack (Kosten ca. 75.000 €), auf der nicht nur Skateboard-Fahrer son-
dern auch Inline-Skater, Scooter-Fahrer und Radfahrer ihren Spaß haben können. 
Erfreulicherweise gibt es die Zusagen von mehreren Sponsoren, die bereit sind, 
das Projekt mit erheblichen finanziellen Mitteln (ca. 50.000 €) zu unterstützen. Das 
gesamte Vorhaben soll dem Gemeinderat ebenfalls Anfang des kommenden Jah-
res vorgestellt werden. 
 
 
Für die Erschließung des Baugebiets „Mühlfeld III“ stehen im Haushaltsplan ins-
gesamt (Straße, Straßenbeleuchtung, Breitband und Abwasser) rund 619.000 € 
zur Verfügung. 
 
Zur Realisierung der Erweiterung des Gewerbegebiets „Berger Steig Ost“ sind 
im Plan für die Herstellung der Straße, der Straßenbeleuchtung und der Breit-
banderschließung 240.500 € bereitgestellt. 
 
Sowohl im Mühlfeld als auch im Gewerbegebiet können die Ausgaben teilweise 
durch Beitragseinnahmen und Kostenersätze im Rahmen der Grundstücksveräu-
ßerungen finanziert werden. 
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Alles in allem sind für Baumaßnahmen im Haushaltsplan 2022 insgesamt rund       
6 Mio. € vorgesehen.  
 
 

 
 
 
 
3.5 Entwicklung der Verschuldung 
 
2018 und 2019 sank die Verschuldung um 500.000 € (= 20 %) auf rund 2,6 Mio. €.  
 
2020 entsprach die Höhe der Kreditaufnahme (246.000 €) genau der Höhe der  
Tilgungsleistungen. Die Verschuldung erhöhte sich also nicht.  
 
Die gesamten Investitionen in diesem Zeitraum in Höhe von rund 8 Mio. € wurden aus 
Eigenmitteln finanziert.  
 
Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 belief sich auf 900.000 €. Bei einer Tilgung 
von 419.000 € erhöhte sich die Gesamtverschuldung zum 30.12.2021 auf 3,11 Mio. €. 
 
Der Haushaltsplan 2022 sieht ein Investitionsvolumen von insgesamt 6,67 Mio. € vor. 
Aufgrund extrem hoher Investitionszuweisungen von Bund und Land (3,87 Mio. €) und 
durch Vermögensveräußerungen (1,79 Mio. €) bedarf es zur Restfinanzierung einer 
Kreditaufnahme von „lediglich“ 750.000 €. 
 
Nach Abzug der Tilgungsausgaben beträgt der voraussichtliche Stand der Verschul-
dung zum 31.12.2022 beträgt knapp 3,66 Mio. €.  
 
Dies bedeutet einen Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung von bisher 1.410 € auf     
1.617 €. 
 
Beim Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde 
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Hermaringen zu den nur noch 4 Gemeinden im Landkreis gehört, bei denen die Ab-
wasserbeseitigung im Kernhaushalt enthalten ist. Die meisten Gemeinden führen die 
Beseitigung des Abwassers ausgegliedert in einem Eigenbetrieb oder einer Eigenge-
sellschaft. Eine solche Auslagerung führt in der Regel zu einer deutlichen Verminde-
rung der Pro-Kopf-Verschuldung! Würde Hermaringen denselben Weg gehen, würde 
sich die Pro-Kopf-Verschuldung um sicherlich 2/3 reduzieren. 
 
Ebenso wichtig bei der Beurteilung der Verschuldung ist der Grad der Aufgabenerfül-
lung. Dieser ist in Hermaringen als überdurchschnittlich anzusehen. In vielen Berei-
chen (Hochbau, Feuerwehr, Brücken, Friedhof, Kläranlage, Bildung und Betreuung) 
hat Hermaringen seine Aufgaben bereits vollständig erledigt, während bei anderen Ge-
meinden hier häufig noch ansehnliche Beträge in der Zukunft anstehen werden. 
 
Im Übrigen stellt sich generell die Frage, ob die Pro-Kopf-Verschuldung im neuen 
NKHR überhaupt die richtige Beurteilungsgröße darstellt oder ob es nicht das Verhält-
nis Vermögen / Eigenkapital (incl. Zuschüsse) / Fremdkapital sein müsste. Auch die 
Fragen, ob der Schuldendienst langfristig bedient werden kann und wie sich die Liqui-
dität entwickelt, sind wesentlich bedeutsamer. 
 
Bei der aktuellen Niedrigzinsphase ist es wirtschaftlich sinnvoller, unter Einbeziehung 
möglichst vieler Fördertöpfe, das Infrastrukturvermögen einer Gemeinde auf Vorder-
mann zu bringen, um dadurch ansonsten anfallende Kosten für Unterhaltungsmaß-
nahmen einzusparen. 
 
Selbstverständlich muss auch die Gesamtverschuldung im Auge behalten werden. 
 
Ein Blick auf das Diagramm zeigt, dass die Verschuldung der Gemeinde sich im Ver-
lauf von 10 Jahren um 2 Mio. € erhöht hat. Dies ergibt eine Neuverschuldung/Jahr von 
rund 200.000 €. Demgegenüber sind in diesen 10 Jahren Vermögenswerte von rund 
20 Mio. € geschaffen worden! 
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3.6 Corona-Pandemie 
 
Glücklicherweise wirkt sich die Corona-Pandemie weder in den vergangenen 
zwei Jahren noch derzeit nicht auf die Steuereinnahmen der Gemeinde aus. 
Die Gebühreneinnahmen, auf welche die Gemeinde beispielsweise bei der Be-
legung der Güssenhalle oder der Volkshochschule verzichten muss, liegen  
im oberen vierstelligen Bereich. Dem gegenüber stehen jedoch auch die ein-
gesparten Bewirtschaftungskosten und Dozentenhonorare. 
Ebenso sind im Haushaltsplan Ausgabeansätze für Veranstaltungen wie Auf-
stellen des Maibaums, Seniorenfeier, Dorffest, Kinderfest und Adventsmarkt 
enthalten. Diese Beträge wurden 2020 und 2021 eingespart. Sofern diese auch 
2022 nicht durchgeführt werden können, werden die Gelder wiederum einge-
spart. 
Der monatliche Ausfall der Elternbeiträge bei geschlossenem Kindergarten  
beträgt rund 12.000 €. 80 % des Ausfalls werden vom Land erstattet, den Rest 
muss die Gemeinde tragen. 
Darüber hinaus sind der Gemeinde verschiedene Kosten in Form von Schnell-
tests, Masken, sonstige Hygieneartikel und Schutzscheiben entstanden. Diese 
betragen bis heute ca. 45.000 €.   
 

 
 

4. Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025 
 
 
Ergebnishaushalt 
 
Der Ergebnishaushalt kann im Finanzplanungszeitraum lediglich in den Jahren 
2024 und 2025 die Abschreibung voll erwirtschaften.   
 
Die Gemeinde Hermaringen besitzt durch ihre umfangreiche Sanierungstätigkeit in 
den letzten 15 Jahren im gesamten Gebäudebestand ein nahezu neuwertiges Ver-
mögen. Dies verursacht allerdings auch hohe Abschreibungen.  
 
Auch im Tiefbau wurde mit der Sanierung des Friedhofs, dem Neubau von Brücken 
Stegen, der laufenden Sanierung von Kläranlage und Abwasserpumpwerken, dem 
Neubau von Spielplätzen und Schulhof, der Sanierung von Mühlenhof und Bahn-
hofsumfeld sowie der Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten viel grundle-
gend erneuert und neu gebaut, wodurch ebenfalls hohe Abschreibungen entste-
hen.  
 
An beweglichem Vermögen wurden in diesem Zeitraum 2 Löschfahrzeuge im Wert 
von nahe 760.000 € beschafft und die persönliche Schutzausrüstung sowie die 
Ausgehuniformen der Feuerwehrangehörigen komplett erneuert. 
 
Darüber hinaus stehen auch in jedem Jahr innerhalb des Finanzplanungszeit-
raums hohe Beträge bereit, um durch Unterhaltungsmaßnahmen den Wert unse-
res Vermögens zu erhalten. 
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Finanzhaushalt 
 
Im gesamten Finanzplanungszeitraum kann ein Zahlungsmittelüberschuss aus 
laufender Verwaltungstätigkeit, teilweise in beträchtlicher Höhe, erwirtschaftet wer-
den. Auch wenn die Abschreibungen nicht in voller Höhe gedeckt werden können, 
kann man dennoch von einem leistungsfähigen Haushalt sprechen. 
 
In den Finanzhaushalten der Jahre 2023 - 2025 wurden sämtliche Maßnahmen   
veranschlagt, die aus heutiger Sicht notwendig sind.  
 
Es sind keine Projekte der Marke „Nice-to-have“ dabei, sondern ausschließlich 
Vorhaben, welche dem Erhalt der Wertigkeit unseres Vermögens dienen und für 
die Aufgabenerfüllung unserer Bürgerschaft gegenüber erforderlich sind (auf die 
Übersicht aller Investitionen am Ende des Haushaltsplans wird verwiesen).  
 
Allein für Kapitalaufstockungen der Gemeindewerke, Straßensanierungen und Sa-
nierungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind im Finanzpla-
nungszeitraum über 2,2 Mio. € eingeplant. Diesen Investitionen stehen, im Gegen-
satz zu Erschließungsmaßnahmen in Bau- und Gewerbegebieten, keine Einnah-
men gegenüber. Auch Zuweisungen durch das Land sind für diese Maßnahmen in 
nur relativ geringem Umfang zu erwarten. Die Folge davon wären jährliche Kredit-
aufnahmen in ansehnlicher Höhe. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt muss jedoch noch nicht entschieden werden, welche  
Vorhaben tatsächlich zur Ausführung kommen. Die Finanzplanung soll lediglich 
eine Perspektive aufzeigen, wie die Finanzierung erfolgen würde, wenn alle Maß-
nahmen so umgesetzt würden.  
 
Deshalb ist es nach wie vor sehr wichtig, dass der Gemeinderat im Rahmen einer 
jährlichen Strategietagung die Ziele für die kommenden Jahre festlegt. Nur durch 
das Setzen von Prioritäten kann in den nächsten Jahren direkten Einfluss auf die 
Entwicklung der Verschuldung genommen werden. 
 
Der Fokus muss in den kommenden Jahren verstärkt auf Bereiche gelenkt werden, 
in denen einmalige und dauerhafte Erträge für den Gemeindehaushalt erzielt wer-
den können, die nicht dem Finanzausgleich unterliegen! 
 
 
 
5. Haushaltswirtschaftliche Einschätzung 2022  
 
5.1. Ergebnishaushalt 
 
Das geplante ordentliche Gesamtergebnis mit -460.700 € erfüllt nicht vollständig die 
Anforderungen an den Haushaltsausgleich im NKHR.  
 
Dieser sieht einen Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen im Ge-
samtergebnishaushalt vor. Das Gesetz schreibt seit dem Jahr 2020 eine vollständige 
Erwirtschaftung der Abschreibungen vor. Das bedeutet, der Ressourcenverbrauch 
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muss gleich dem Ressourcenaufkommen sein. Diese Ausgleichsregel ist unter ande-
rem Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation 
die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen 
soll, sodass nachfolgende Generationen nicht belastet werden. 
 
Die größten Einnahmequellen der Gemeinde sind nach wie vor die Gewerbesteuer in 
Höhe von 2,9 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1,4 Mio. €. 
Aber auch die Gebühreneinnahmen mit rund 600.000 € sind ebenso nicht zu vernach-
lässigen, wie die laufenden Zuweisungen zu Betriebsausgaben mit 680.000 €.  
 
Die gewichtigsten Ausgabepositionen sind neben den Personalausgaben mit  
1,3 Mio. €, die Unterhaltungsausgaben mit 275.000 €, die laufenden Zuweisungen an 
Dritte für deren Betriebsausgaben (v.a. Evangelischer Kindergarten „Konfetti“) mit 
760.000 €, die Kreisumlage mit ca. 1,38 Mio. € und die Finanzausgleichsumlage mit 
1,1 Mio. €. 
 
Die Belastung der Gemeinde Hermaringen bei der Kreis- und der Finanzausgleichs-
umlage ist 2022 um 650.000 € höher als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist, wie bereits 
an anderer Stelle des Berichts erwähnt, die hohe Steuerkraftsumme des Jahres 2020. 
Hier wurde der Gemeinde zusätzlich zu den eigenen Steuereinnahmen auch die Ge-
werbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 664.000 € hinzugerechnet. Dadurch 
steigt die Steuerkraft der Gemeinde entsprechend, was sich unmittelbar auf die Höhe 
der zu zahlenden Umlagen auswirkt. Bereinigt man das Ergebnis um diese einma-
lige Mehrbelastung, würde der Ergebnishaushalt sogar einen Überschuss erwirt-
schaften. 
 
Als weitere Belastung kommt hinzu, dass im Haushalt 2022 nun erstmals alle Abschrei-
bungen in voller Höhe enthalten sind. Das hohe Investitionsvolumen der letzten Jahre 
wirkt sich unmittelbar auf die Höhe der Abschreibungen aus. Diese betragen nach Ab-
zug der aufgelösten Investitionszuweisungen und Beiträge netto 665.100 €. Nach ak-
tuellem Haushaltsrecht muss der Ergebnishaushalt die Abschreibungen in voller Höhe 
erwirtschaften. Im kommenden Haushaltsjahr wird diese Vorgabe verfehlt, die Ge-
meinde kann lediglich rund die Hälfte dieses Betrages erwirtschaften. 
 
Ergänzend soll noch angemerkt werden, dass die Gemeinde rund 275.000 € in Unter-
haltungsmaßnahmen des vorhandenen Vermögens steckt und auch hier einem Wer-
teverzehr entgegenwirkt. 
 
 
5.2. Finanzhaushalt 
 
Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb 
 
Der geplante Zahlungsmittelüberschuss liegt mit 204.400 € deutlich unter dem des  
Vorjahres. In den folgenden Jahren wird ein deutlich höherer Zahlungsmittelüber-
schuss des laufenden Betriebs erwartet. Ursache für den geringeren Überschuss der 
Zahlungsmittel aus dem laufenden Betrieb sind in 2022 die exorbitant hohen Umlage-
zahlungen. 
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Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 
 
Im Finanzhaushalt sind Investitionsausgaben in Höhe von 6.673.200 € geplant. Dem 
stehen Einnahmen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.936.200 € entgegen. Daraus 
ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 532.600 €. 
 
 
Veränderung der Liquidität 
 
Der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investi- 
tionstätigkeit und den Tilgungen beträgt insgesamt 1.281.000 €. Unter Berücksichti-
gung der tatsächlich vorhandenen Liquidität hat die Gemeinde zur Finanzierung der 
Investitionen einen Kreditbedarf von 750.000 €. 
 
 
Die liquiden Mittel zum 01.01.2021 betragen voraussichtlich 654.300 €. Nach Abwick-
lung aller geplanten Einnahmen (auch Kredite) und Ausgaben verringert sich der Kas-
senbestand zum 31.12.2022 auf lediglich 652.700 €. Die gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestliquidität beträgt rund 82.000 €. 
 
 
 
Hermaringen, im Dezember 2021 
 
 
 
 
 
       
             
 
          Karin Wilhelmstätter                                                Jürgen Mailänder 
Fachbeamtin für das Finanzwesen                                      Bürgermeister 
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Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020

EUR
1

Ansatz 2021
EUR

2

Ansatz 2022
EUR

3

Planung 2023
EUR

4

Planung 2024
EUR

5

Planung 2025
EUR

6

1 Steuern und ähnliche Abgaben 5.383.937 4.789.200 5.039.400 5.193.400 5.351.910 5.509.850

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 663.052 695.400 681.900 707.700 728.950 738.950

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge

205.969 169.800 219.000 219.000 219.000 215.300

4 Sonstige Transfererträge

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

377.944 358.200 331.900 338.500 344.250 351.000

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 291.122 253.900 289.000 294.400 300.050 305.850

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.549 71.900 74.900 76.250 77.750 79.250

8 Zinsen und ähnliche Erträge 1.131 300 250 250 250 250

9 Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen

10 Sonstige ordentliche Erträge 145.590 141.100 135.750 136.350 137.300 138.150

11 Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1
bis 10)

7.083.294 6.479.800 6.772.100 6.965.850 7.159.460 7.338.600

12 Personalaufwendungen -1.329.271 -1.300.200 -1.358.100 -1.384.350 -1.411.500 -1.438.650

13 Versorgungsaufwendungen

14 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

-1.012.533 -1.039.600 -1.090.650 -1.064.300 -1.084.200 -1.105.400

15 Abschreibungen -808.467 -669.600 -884.100 -856.600 -835.500 -808.200

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -59.693 -48.000 -49.600 -50.550 -51.550 -52.550

17 Transferaufwendungen -3.477.794 -2.921.600 -3.590.000 -3.457.220 -3.379.550 -3.481.000

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -234.134 -242.600 -260.350 -259.150 -264.150 -268.750

19 Ordentliche Aufwendungen (Summe aus
Nummern 12 bis 18)

-6.921.893 -6.221.600 -7.232.800 -7.072.170 -7.026.450 -7.154.550

20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo
aus Nummern 11 und 19)

161.401 258.200 -460.700 -106.320 133.010 184.050

21 Außerordentliche Erträge 582.756

22 Außerordentliche Aufwendungen -217.437

23 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus
Nummern 21 und 22)

365.318

24 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus
Nummern 20 und 23)

526.719 258.200 -460.700 -106.320 133.010 184.050

nachrichtlich Behandlung von Überschüssen
und Fehlbeträgen:

25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 258.200 54.850 133.010 184.050

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen
des ordentlichen Ergebnisses

27 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13
Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des

Gemeindehaushaltsrechts

28 Entnahme aus der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

29 Verwendung des Überschusses des
Sonderergebnisses zum Ausgleich des
ordentlichen Ergebnisses

30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen
des Sonderergebnisses

31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim
Sonderergebnis mit der Rücklage aus
Überschüssen des

Sonderergebnisses

32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim
ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus
Überschüssen des

Sonderergebnisses

Seite 1
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Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Nr. Bezeichnung Ergebnis

2020
EUR

1

Ansatz
2021
EUR

2

Ansatz
2022
EUR

3

Verpflichtungs-
ermächt.

2022
EUR

4

Planung
2023
EUR

5

Planung
2024
EUR

7

Planung
2025
EUR

8

1 Steuern und ähnliche Abgaben 5.417.833 4.789.200 5.039.400 5.193.400 5.351.910 5.509.850

2 Zuweisungen und Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

662.822 695.400 681.900 707.700 728.950 738.950

3 Sonstige Transfereinzahlungen

4 Entgelte für öffentliche Leistungen
oder Einrichtungen

388.808 358.200 331.900 338.500 344.250 351.000

5 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

304.223 117.350 149.800 294.400 300.050 305.850

6 Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

76.301 71.900 74.900 76.250 77.750 79.250

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.131 300 250 250 250 250

8 Sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen

-317.567 277.650 274.950 136.350 137.300 138.150

9 Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
(Summe aus Nummern 1 bis 8,
ohne außerordentliche
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerung)

6.533.553 6.310.000 6.553.100 6.746.850 6.940.460 7.123.300

10 Personalauszahlungen -1.330.061 -1.300.200 -1.358.100 -1.384.350 -1.411.500 -1.438.650

11 Versorgungsauszahlungen

12 Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

-1.067.378 -1.039.600 -1.090.650 -1.064.300 -1.084.200 -1.105.400

13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -56.154 -48.000 -49.600 -50.550 -51.550 -52.550

14 Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)

-3.445.833 -2.921.600 -3.590.000 -3.457.220 -3.379.550 -3.481.000

15 Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen

-227.031 -242.600 -260.350 -259.150 -264.150 -268.750

16 Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
(Summe aus Nummern 10 bis 15)

-6.126.458 -5.552.000 -6.348.700 -6.215.570 -6.190.950 -6.346.350

17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
des Ergebnishaushalts
(Saldo aus Nummern 9 und 16)

407.095 758.000 204.400 531.280 749.510 776.950

18 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

622.069 2.587.400 3.873.400 370.500 888.000 510.000

19 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten
für Investitionstätigkeit

714.726 107.300 272.300 55.000 55.000 55.000

20 Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

1.258.338 1.037.300 1.790.500 675.000 565.000

21 Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

22 Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

-10.784

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe aus Nummer 18 bis 22)

2.584.350 3.732.000 5.936.200 1.100.500 1.508.000 565.000

24 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-989.668 -1.189.400 -210.000 -861.600 -165.000 -165.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.083.009 -3.639.100 -6.007.700 -2.546.000 -2.866.000 -1.625.000

26 Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-121.645 -490.200 -28.600 -267.000 -299.000 -24.000

27 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

8.001 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

28 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-28.355 -148.900 -216.900 -40.000 -40.000 -10.000

29 Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

-14.238 -4.000 -10.000

Seite 3
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Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Nr. Bezeichnung Ergebnis

2020
EUR

1

Ansatz
2021
EUR

2

Ansatz
2022
EUR

3

Verpflichtungs-
ermächt.

2022
EUR

4

Planung
2023
EUR

5

Planung
2024
EUR

7

Planung
2025
EUR

8

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe aus Nummern 24 bis 29)

-4.228.915 -5.471.600 -6.673.200 -3.914.600 -3.570.000 -2.024.000

31 Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf
aus Investitionstätigkeit

-1.644.565 -1.739.600 -737.000 -2.814.100 -2.062.000 -1.459.000

(Saldo aus Nummern 23 und 30)

32 Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf
(Saldo aus Nummern 17 und 31)

-1.237.470 -981.600 -532.600 -2.282.820 -1.312.490 -682.050

33 Einzahlungen aus der Aufnahme v.
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen

246.000 1.060.000 750.000 1.900.000 1.600.000 1.000.000

34 Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen

-249.038 -419.000 -219.000 -219.000 -219.000 -272.000

35 Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf
aus Finanzierungstätigkeit

-3.038 641.000 531.000 1.681.000 1.381.000 728.000

(Saldo aus Nummern 33 und 34)

36 Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittel-
bestands
zum Ende des Haushaltsjahres
(Saldo aus Nummern 32 und 35)

-1.240.508 -340.600 -1.600 -601.820 68.510 45.950

nachrichtlich:

37 den voraussichtlichen Bestand an
liquiden Eigenmittel zum
Jahresbeginn

496.037 654.300 652.700 50.880 119.390

38 den voraussichtlichen Bestand an
inneren Darlehen zum Jahresbeginn
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Investitionsprogramm
Maßnahme Bisher

finanziert

EUR
2

Ermächtig.-
übertrag.
aus 2020

EUR
3

Ansatz
2021
EUR
4

Ansatz
2022
EUR
5

Planung
2023
EUR
6

Planung
2024
EUR
7

Planung
2025
EUR
8

1120300-01 EDV Rathaus -15.000 0 -9.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-11.000 0 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

290 Auszahlungen für den Erwerb
von immateriellen
Vermögensgegenständen

-4.000 0 -4.000 0 0 0 0

1124201-01 Rudolf-Magenau-
Schule - Gebäude

-17.000 0 -8.000 -9.000 -5.000 -5.000 -5.000

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-8.000 0 -8.000 0 0 0 0

260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-9.000 0 0 -9.000 -5.000 -5.000 -5.000

1124201-02 Rudolf-Magenau-
Schule, Stationäre
Lüftungsanlagen

-57.000 0 0 -57.000 0 0 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

228.000 0 0 228.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-285.000 0 0 -285.000 0 0 0

1124230-01 Rathaus -52.000 0 0 -20.000 -25.000 -5.000 -5.000
250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-37.000 0 0 -20.000 -20.000 0 0

260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -5.000 -5.000 -5.000

290 Auszahlungen für den Erwerb
von immateriellen
Vermögensgegenständen

-15.000 0 0 0 0 0 0

1124230-02 Rathaus -
Erweiterung der
Brandmeldeanlage

0 0 0 0 -17.000 0 0

260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -17.000 0 0

1124240-02 Neubau
Kindergarten an der Rudolf-
Magenau-Schule

-570.000 0 -250.000 380.000 0 0 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.580.000 0 600.000 380.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-2.150.000 0 -850.000 0 0 0 0

1124240-03 Kindergarten
Konfetti - Stationäre
Lüftungsanlagen

-28.000 0 0 -28.000 0 0 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

112.000 0 0 112.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-140.000 0 0 -140.000 0 0 0

1124250-01 Güssenhalle -27.000 0 -20.000 0 0 0 0
260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-27.000 0 -20.000 0 0 0 0

1124250-03 Güssenhalle
Warmwasseraufbereitung

0 0 0 0 -35.000 0 0

260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -35.000 0 0

1125100-01 Bauhof -244.400 0 -24.200 -2.600 -145.000 -200.000 0
240 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden

-90.000 0 0 0 0 0 0

260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-154.400 0 -24.200 -2.600 -145.000 -200.000 0

1133400-01 Unbebautes
Grundvermögen

3.557.400 0 247.900 1.570.500 -39.100 390.000 -175.000

200 Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachvermögen

6.173.800 0 1.037.300 1.790.500 675.000 565.000 0

240 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden

-2.571.400 0 -779.400 -210.000 -704.100 -165.000 -165.000

280 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-45.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
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Investitionsprogramm
Maßnahme Bisher

finanziert

EUR
2

Ermächtig.-
übertrag.
aus 2020

EUR
3

Ansatz
2021
EUR
4

Ansatz
2022
EUR
5

Planung
2023
EUR
6

Planung
2024
EUR
7

Planung
2025
EUR
8

1260100-01 Brandschutz -517.700 0 -278.000 -10.000 0 -63.000 0
180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

237.000 0 122.000 0 0 12.000 0

260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-734.700 0 -400.000 0 0 -75.000 0

290 Auszahlungen für den Erwerb
von immateriellen
Vermögensgegenständen

-20.000 0 0 -10.000 0 0 0

1260100-02
Löschwasserbehälter Allewind

0 0 0 0 -25.000 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0 0 0 0 -25.000 0 0

2110100-01
Ganztagesbetreuung

-13.700 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-13.700 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

2110100-02 Umgest. Schulhof
in einen Lern- und
Bewegungsort

-192.000 0 -15.000 -177.000 0 0 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

427.000 0 15.000 412.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-619.000 0 -30.000 -589.000 0 0 0

2110100-03 Rudolf-Magenau-
Schule - Digitalisierung

-14.000 0 0 -10.000 -40.000 -4.000 -4.000

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

33.000 0 33.000 0 0 0 0

260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-47.000 0 -33.000 -10.000 -40.000 -4.000 -4.000

2810100-02
Adventsmarkthütten

-3.000 0 0 0 -3.000 0 0

260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-3.000 0 0 0 -3.000 0 0

2810100-04 Kriegerdenkmal -26.000 0 0 0 -20.000 0 0
180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0 0 0 0 15.000 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-26.000 0 0 0 -35.000 0 0

2910000-01 Investitionszuweis
an katholische Kirchengemeinde

-65.700 0 -21.900 -21.900 0 0 0

280 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-65.700 0 -21.900 -21.900 0 0 0

3650101-01 Evangelischer
Kindergarten Konfetti

-9.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-9.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

4120100-01 Gesundheitshaus -979.000 0 -410.000 0 0 0 0
240 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden

-979.000 0 -410.000 0 0 0 0

4120100-02 Lebensgarten
"Grüne Aue"

0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000

4210100-02 Sanierung des
Sportplatzes - Zuschuss an den
SC

0 0 0 0 -30.000 -30.000 0

280 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0 0 0 0 -30.000 -30.000 0

4210100-03 Sanierung
Beregnungsanlage - Zuschuss
an den SC

-50.000 0 0 -50.000 0 0 0

280 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-50.000 0 0 -50.000 0 0 0

5110900-01 Ortskernsanierung -
Allgemein

-1.375.900 0 -49.700 -58.000 -67.000 0 0
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Investitionsprogramm
Maßnahme Bisher

finanziert

EUR
2

Ermächtig.-
übertrag.
aus 2020

EUR
3

Ansatz
2021
EUR
4

Ansatz
2022
EUR
5

Planung
2023
EUR
6

Planung
2024
EUR
7

Planung
2025
EUR
8

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.843.100 0 113.300 87.000 100.500 0 0

200 Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachvermögen

375.000 0 0 0 0 0 0

240 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden

-853.000 0 0 0 -157.500 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-1.825.000 0 -50.000 -10.000 -10.000 0 0

280 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-916.000 0 -113.000 -135.000 0 0 0

5110900-02 Ortskernsanierung -
Brücke Kronenstraße

652.500 0 442.500 140.000 0 0 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.232.500 0 442.500 140.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-580.000 0 0 0 0 0 0

5110900-03 Ortskernsanierung -
Mühlenhof / Bahnhofsumfeld

-1.330.000 0 -280.000 -710.000 0 0 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

2.595.000 0 1.020.000 1.065.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-3.925.000 0 -1.300.000 -1.775.000 0 0 0

5110900-04 Ortskernsanierung -
Ecke Karls-/Friedrichstraße

0 0 0 0 -120.000 0 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0 0 0 0 180.000 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0 0 0 0 -300.000 0 0

5359100-01 Gemeindewerke
Hermaringen GmbH

-300.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

270 Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzvermögen

-300.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

5360100-01 Ausbau der
Breitbandinfrastruktur - Planung

-126.000 0 -4.000 -4.000 0 0 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

142.000 0 26.000 26.000 0 0 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

2.000 0 0 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-270.000 0 -30.000 -30.000 0 0 0

5360100-02 Baugebiet
"Mühlfeld I" - Breitband

-53.800 0 -14.400 0 0 0 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

9.800 0 0 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-63.600 0 -14.400 0 0 0 0

5360100-03 Gewerbegebiet
"Berger Steig" - Breitband

-132.000 0 -87.000 -20.000 0 0 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

5.000 0 0 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-137.000 0 -87.000 -20.000 0 0 0

5360100-04
Breitbanderschließung Allewind
und Aussiedlerhöfe

-129.000 0 -30.000 -95.000 0 0 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.071.000 0 190.000 855.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-1.200.000 0 -220.000 -950.000 0 0 0

5360100-05 Baugebiet
"Mühlfeld II" - Breitband

-20.000 0 -20.000 0 0 0 0
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2

Ermächtig.-
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aus 2020
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2024
EUR
7

Planung
2025
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8

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-20.000 0 -20.000 0 0 0 0

5360100-06 Friedrichstraße -
Breitband

0 0 0 0 0 -40.000 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0 360.000 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0 0 0 0 0 -400.000 0

5360100-08 Gewerbegebiet
Berger Steig Ost - Breitband

-20.000 0 0 -20.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-20.000 0 0 -20.000 0 0 0

5360100-09 Baugebiet
"Mühlfeld III" - Breitband

-59.000 0 0 -59.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-59.000 0 0 -59.000 0 0 0

5370900-02 Hundetoiletten -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 0
260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 0

5380200-05 Kläranlage -906.400 0 -224.400 -154.600 -87.000 -30.000 0
180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

147.600 0 25.600 31.400 19.000 6.000 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-1.051.000 0 -250.000 -186.000 -106.000 -36.000 0

260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-3.000 0 0 0 0 0 0

5380200-06
Abwasserpumpwerke

-149.500 0 0 -149.500 -109.000 -180.000 -75.000

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

100.500 0 0 100.500 56.000 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-250.000 0 0 -250.000 -165.000 -180.000 -75.000

5380200-07 Gewerbegebiet
"Berger Steig" - Abwasser

35.000 0 0 35.000 55.000 55.000 55.000

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

55.000 0 0 55.000 55.000 55.000 55.000

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-20.000 0 0 -20.000 0 0 0

5380200-08 Kanalsanierungen 0 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000
250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000

5380200-09 Gewerbegebiet
"Berger Steig Ost" - Abwasser

0 0 0 0 -240.000 -240.000 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

21.000 0 0 21.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-21.000 0 0 -21.000 -240.000 -240.000 0

5380200-10 Baugebiet
"Mühlfeld III" - Abwasser

-173.800 0 0 -173.800 0 0 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

43.800 0 0 43.800 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-217.600 0 0 -217.600 0 0 0

5380500-02 Gewerbegebiet
"Berger Steig" - Abwasser

29.600 0 30.000 0 0 0 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

304.600 0 55.000 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-275.000 0 -25.000 0 0 0 0
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Planung
2024
EUR
7
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8

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-20.000 0 -20.000 0 0 0 0

5360100-06 Friedrichstraße -
Breitband

0 0 0 0 0 -40.000 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0 360.000 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0 0 0 0 0 -400.000 0

5360100-08 Gewerbegebiet
Berger Steig Ost - Breitband

-20.000 0 0 -20.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-20.000 0 0 -20.000 0 0 0

5360100-09 Baugebiet
"Mühlfeld III" - Breitband

-59.000 0 0 -59.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-59.000 0 0 -59.000 0 0 0

5370900-02 Hundetoiletten -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 0
260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 0

5380200-05 Kläranlage -906.400 0 -224.400 -154.600 -87.000 -30.000 0
180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

147.600 0 25.600 31.400 19.000 6.000 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-1.051.000 0 -250.000 -186.000 -106.000 -36.000 0

260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-3.000 0 0 0 0 0 0

5380200-06
Abwasserpumpwerke

-149.500 0 0 -149.500 -109.000 -180.000 -75.000

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

100.500 0 0 100.500 56.000 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-250.000 0 0 -250.000 -165.000 -180.000 -75.000

5380200-07 Gewerbegebiet
"Berger Steig" - Abwasser

35.000 0 0 35.000 55.000 55.000 55.000

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

55.000 0 0 55.000 55.000 55.000 55.000

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-20.000 0 0 -20.000 0 0 0

5380200-08 Kanalsanierungen 0 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000
250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000

5380200-09 Gewerbegebiet
"Berger Steig Ost" - Abwasser

0 0 0 0 -240.000 -240.000 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

21.000 0 0 21.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-21.000 0 0 -21.000 -240.000 -240.000 0

5380200-10 Baugebiet
"Mühlfeld III" - Abwasser

-173.800 0 0 -173.800 0 0 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

43.800 0 0 43.800 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-217.600 0 0 -217.600 0 0 0

5380500-02 Gewerbegebiet
"Berger Steig" - Abwasser

29.600 0 30.000 0 0 0 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

304.600 0 55.000 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-275.000 0 -25.000 0 0 0 0
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5380500-04 Baugebiet
"Mühlfeld I" - Abwasser

-158.900 0 -24.000 0 0 0 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

50.500 0 0 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-209.400 0 -24.000 0 0 0 0

5380500-05 Baugebiet
"Mühlfeld II" - Abwasser

-65.000 0 -65.000 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-65.000 0 -65.000 0 0 0 0

5410100-02 Gewerbegebiet
"Berger Steig" - Straßenbau

-202.400 0 -250.000 -89.000 0 0 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

1.051.600 0 0 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-1.254.000 0 -250.000 -89.000 0 0 0

5410100-03 Baugebiet
"Mühlfeld I" - Straßenbau

-726.400 0 -95.000 0 0 -180.000 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

280.100 0 0 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-1.006.500 0 -95.000 0 0 -180.000 0

5410100-04 Baugebiet
"Mühlfeld II" - Straßenbau

-75.000 0 -75.000 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-75.000 0 -75.000 0 0 0 0

5410100-09 Baugebiet
"Gartenstraße / Silcherstraße" -
Straße

55.600 0 -12.700 0 0 -50.000 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

90.600 0 22.300 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-35.000 0 -35.000 0 0 -50.000 0

5410100-10 Lönsweg
Straßenbau

19.000 0 20.000 30.000 0 0 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

60.000 0 30.000 30.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-41.000 0 -10.000 0 0 0 0

5410100-11 Geh- und Radweg
Karlstraße / Brenzstraße

-62.000 0 0 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-62.000 0 0 0 0 0 0

5410100-14 Erschließung neues
Baugebiet

0 0 0 0 -850.000 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0 0 0 0 -850.000 0 0

5410100-15 Ortsdurchfahrt -
Geschwindigkeitsreduzierung

-25.000 0 -25.000 0 -50.000 -50.000 -150.000

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-25.000 0 -25.000 0 -50.000 -50.000 -150.000

5410100-16 Straßensanierungen
Gemeindegebiet

0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000

5410100-18 Gewerbegebiet
"Berger Steig Ost" - Straßenbau

-210.000 0 0 -210.000 0 0 0
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Investitionsprogramm
Maßnahme Bisher

finanziert

EUR
2

Ermächtig.-
übertrag.
aus 2020

EUR
3

Ansatz
2021
EUR
4

Ansatz
2022
EUR
5

Planung
2023
EUR
6

Planung
2024
EUR
7

Planung
2025
EUR
8

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-210.000 0 0 -210.000 0 0 0

5410100-19 Baugebiet
"Mühlfeld III" - Straßenbau

-185.500 0 0 -185.500 0 -300.000 0

190 Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

122.500 0 0 122.500 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-308.000 0 0 -308.000 0 -300.000 0

5410100-20
Radwegekonzeption

-13.500 0 0 -13.500 0 0 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

13.500 0 0 13.500 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-27.000 0 0 -27.000 0 0 0

5410200-01 Gewerbegebiet
"Berger Steig" -
Straßenbeleuchtung

-78.500 0 -20.000 -1.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-78.500 0 -20.000 -1.000 0 0 0

5410200-02 Baugebiet
"Mühlfeld I" -
Straßenbeleuchtung

-84.500 0 -15.700 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-84.500 0 -15.700 0 0 0 0

5410200-05 Baugebiet
"Mühlfeld II" -
Straßenbeleuchtung

-10.000 0 -10.000 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-10.000 0 -10.000 0 0 0 0

5410200-06 Gewerbegeb.
"Berger Steig Ost" -
Straßenbeleucht.

-10.500 0 0 -10.500 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-10.500 0 0 -10.500 0 0 0

5410200-07 Baugebiet
"Mühlfeld III" -
Straßenbeleuchtung

-34.600 0 0 -34.600 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-34.600 0 0 -34.600 0 0 0

5410400-02 Fußgänger- und
Radfahrerbrücke über die Bahn

-202.000 0 0 -202.000 0 0 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

373.000 0 0 373.000 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-575.000 0 0 -575.000 0 0 0

5510100-01 Ruhebänke -20.000 0 0 0 -5.000 0 0
260 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Sachvermögen

-20.000 0 0 0 -5.000 0 0

5510100-02 Brenzplatz -15.000 0 -5.000 0 0 0 0
240 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden

-10.000 0 0 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-5.000 0 -5.000 0 0 0 0

5510200-01 Spielplätze /
Freizeiteinrichtungen f.
Jugendliche

-260.000 0 -100.000 -110.000 -65.000 0 0

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

50.000 0 0 50.000 0 0 0

240 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden

-50.000 0 0 0 0 0 0

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-260.000 0 -100.000 -160.000 -65.000 0 0

5520100-01 Hochwasserschutz -25.000 0 -25.000 0 -80.000 -80.000 -50.000
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Investitionsprogramm
Maßnahme Bisher

finanziert

EUR
2

Ermächtig.-
übertrag.
aus 2020

EUR
3

Ansatz
2021
EUR
4

Ansatz
2022
EUR
5

Planung
2023
EUR
6

Planung
2024
EUR
7

Planung
2025
EUR
8

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-25.000 0 -25.000 0 -80.000 -80.000 -50.000

5540200-02
Investitionszuschuss
Fischerverein Hermaringen

-8.000 0 -4.000 0 0 0 0

280 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-8.000 0 -4.000 0 0 0 0

5551600-01 Flurbereinigung
Güssenburger Weg

0 0 0 0 0 -240.000 -240.000

180 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0 510.000 510.000

250 Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0 0 0 0 0 -750.000 -750.000

Gesamtsumme -5.780.600 0 -1.739.600 -737.000 -2.814.100 -2.062.000 -1.459.000
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2021 2022 2023 2024 2025
in € in € in € in € in €

1. Anfangsbestand Liquide Mittel 496.037 654.300 652.700 50.880 119.390

2.  zzgl. Zahlungsmittelüberschuss/ -
bedarf lfd. Betrieb 758.000 204.400 531.280 749.510 776.950

3.
 zzgl. 
Finanzierungsmittelüberschuss/ -
bedarf aus Investitionstätigkiet

-1.739.600 -737.000 -2.814.100 -2.062.000 -1.459.000

4. abzgl. Tilgungsauszahlungen -419.000 -219.000 -219.000 -219.000 -272.000

5. Finanzierungsmittelbestand -904.563 -97.300 -1.849.120 -1.480.610 -834.660
6. Mindestbestand liquide Mittel 122.031 118.367 120.181 120.775 125.035
7. tatsächliche Kreditaufnahme 900.000 750.000 1.900.000 1.600.000 1.000.000
8. Endbestand Liquide Mittel -4.563 652.700 50.880 119.390 165.340

nachrichtlich:
Netto-Neuverschuldung 481.000 531.000 1.681.000 1.381.000 728.000

                       Entwicklung der Liquidität
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Berechnung der voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen  
für das Haushaltsjahr 2022

I. Berechnung der Basisdaten

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)
Grundsteuer A 24.684
Umgerechnete Grundsteuer A 24.684  x 195 : 340                = 14.157 €
Grundsteuer B 353.706
Umgerechnete Grundsteuer B 353.706  x 185 : 360                = 181.766 €
Gewerbesteuer 2.853.125
Umgerechnete Gewerbesteuer 2.853.125  x 290 : 355                = 2.330.722 €
Gewerbesteuerumlage 2.853.125  x 35,0 : 355               = -281.294 €
Gewerbesteuer-Kompensation Corona 663.999
Umger. Gew.steuer-Kompensation Corona 663.999  x 350 : 355                = 654.647 €
Gew.steuerumlage Kompensation Corona 663.999  x 35,0 : 355               = -65.465 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.373.130.918  x 0,0002026              = 1.291.196 €
Familienleistungsausgleich 464.900.158  x 0,0002026              = 94.189 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 122.068  x 80 %                      = 97.654 €

Steuerkraftmesszahl 4.317.572 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)
Steuerkraftmesszahl (siehe A.) 4.317.572 €
Schlüsselzuweisungen nach der
mangelnden Steuerkraft im Haushaltsjahr 2020 + 0 €

Steuerkraftsumme = 4.317.572 €

Steuerkraftsumme je Einwohner 2022 1.943,10 €
Landesdurchschnitt 2022 1.813,74 €

C. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)
Einwohnerzahl am 30.06.2019 2.222
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG + 0

"Erhöhte" Einwohnerzahl = 2.222

Gemeindefläche 15.250.339 qm
"Erhöhte" Einwohnerzahl : 2.222

Einwohnerdichte = 6.863,34

Kopfbetrag A (§ 7 Abs. 3 FAG): 1.499,00 €
Kopfbetrag B (§ 7 Abs. 4 FAG 76,60 €

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 FAG)
2.222 Einwohner x 1.499,00 €/Einwohner 3.330.778 €
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 FAG)
2.222 Einwohner x 76,60 €/Einwohner 170.205 €

Bedarfsmesszahl gesamt 3.500.983 €
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Berechnung der voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen  
für das Haushaltsjahr 2022

I. Berechnung der Basisdaten

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)
Grundsteuer A 24.684
Umgerechnete Grundsteuer A 24.684  x 195 : 340                = 14.157 €
Grundsteuer B 353.706
Umgerechnete Grundsteuer B 353.706  x 185 : 360                = 181.766 €
Gewerbesteuer 2.853.125
Umgerechnete Gewerbesteuer 2.853.125  x 290 : 355                = 2.330.722 €
Gewerbesteuerumlage 2.853.125  x 35,0 : 355               = -281.294 €
Gewerbesteuer-Kompensation Corona 663.999
Umger. Gew.steuer-Kompensation Corona 663.999  x 350 : 355                = 654.647 €
Gew.steuerumlage Kompensation Corona 663.999  x 35,0 : 355               = -65.465 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.373.130.918  x 0,0002026              = 1.291.196 €
Familienleistungsausgleich 464.900.158  x 0,0002026              = 94.189 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 122.068  x 80 %                      = 97.654 €

Steuerkraftmesszahl 4.317.572 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)
Steuerkraftmesszahl (siehe A.) 4.317.572 €
Schlüsselzuweisungen nach der
mangelnden Steuerkraft im Haushaltsjahr 2020 + 0 €

Steuerkraftsumme = 4.317.572 €

Steuerkraftsumme je Einwohner 2022 1.943,10 €
Landesdurchschnitt 2022 1.813,74 €

C. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)
Einwohnerzahl am 30.06.2019 2.222
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG + 0

"Erhöhte" Einwohnerzahl = 2.222

Gemeindefläche 15.250.339 qm
"Erhöhte" Einwohnerzahl : 2.222

Einwohnerdichte = 6.863,34

Kopfbetrag A (§ 7 Abs. 3 FAG): 1.499,00 €
Kopfbetrag B (§ 7 Abs. 4 FAG 76,60 €

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 FAG)
2.222 Einwohner x 1.499,00 €/Einwohner 3.330.778 €
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 FAG)
2.222 Einwohner x 76,60 €/Einwohner 170.205 €

Bedarfsmesszahl gesamt 3.500.983 €

D. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) 
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) 3.500.983 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) - 4.317.572 €

Schlüsselzahl  = -816.589 €

Schlüsselzuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG) (70 % aus Schlüsselzahl)            = 0 €

E. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)
60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) 2.100.590 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) - 4.317.572 €

Unterschied -2.216.982 €

Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG (30 % aus Unterschreitung)       = 0 €

F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) 
Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG) 4.317.572 €
Steuerkraftsumme je Einwohner

4.317.572 €             : 2.222 1.943,10 €

Steuerkraftsumme in v. H. des Landesdurchschnitts:
1.943,10 €             : 1.813,74 €           = 107,13

"Gewichtete" Einwohner:
(zwischen 105 % und 115 % des Landesdurchschnitts)

2.222      x 0,95             = 2.111

G. Förderung Kindertageseinrichtungen

1. Kindergartenförderung Ü3 (§ 29b FAG)
Betreuungszeit Anzahl Kinder Faktor "Gewichtete" Kinder

mehr als 29 bis 34 Stunden 46 0,60 27,6
mehr als 34 bis 39 Stunden 19 0,80 15,2
mehr als 39 bis 44 Stunden 15 0,90 13,5

Summe "Gewichtete" Kinder: 56,3

Zuweisung je "Gewichtetem" Kind 3.572,21 €

Zuweisung Kinder Ü3 (3.572,21 € X 56,3 "Gewichtete" Kinder): 201.115 €

2. Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG)
Betreuungszeit Anzahl Kinder Faktor "Gewichtete" Kinder

mehr als 29 bis 34 Stunden 14 0,70 9,8

Summe "Gewichtete" Kinder: 9,8

Zuweisung je "Gewichtetem" Kind 16.301,56 €

Zuweisung Kinder U3 (16.301,56 € X 9,8 "Gewichtete" Kinder): 159.755 €
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3. Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)
Gruppenstärke Einrichtungen Faktor "Gewichtete" Einrichtungen

6 1 0,50 0,5

Summe "Gew." Einrichtungen: 0,5

Zuweisung je "Gewichteter" Einrichtung 53.705,00 €

Zuweisung pädagogische Leitungszeit (53.705,00 € X 0,5 "Gewichtete" Einrichtung): 26.852,50 €

4. Zusammenfassung
Kindergartenförderung Ü3 (§ 29b FAG) 201.115 €
Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG) 159.755 €
Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG) 26.853 €
Summe Förderung Kindertageseinrichtungen 387.723 €

H. Bemessungsgrundlage und Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)
1. Bemessungsgrundlage
Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1  FAG) 4.317.572 €

2. Umlagesatz
Grundumlagesatz in v. H. 22,10
(bei 60 % Steuerkraftquote = Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl)

Für jeden Prozentpunkt über 60 v.H. erhöht sich 
der Umlagesatz um 0,060 v. H., höchstens auf 32,00 v. H

Steuerkraftquote in v.H.:
(Steuerkraftmesszahl) (Bedarfsmesszahl)

4.317.572 €                     : 3.500.983 €           = 123,32

Umlagesatz in v.H.:
22,10 + (123 - 60) X 0,060 =  25,88

I. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage (§ 35 FAG)
Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG) 4.317.572 €
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II. Höhe der Finanzzuweisungen 

  a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)
      (70 % der Schlüsselzahl ( § 5 Abs. 2 FAG))

-816.589 €              x 0,70 0 €
      (Veranschlagung unter 61100100 | 3111000)

      (30 % der Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG)
-2.216.982 €              x 0,30 0 €

      (Veranschlagung unter 61100100 | 3111000)

  b) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)
2.111 Einwohner         x 97,00 €/Einwohner 204.767 €

      (Veranschlagung unter 61100100 | 3111 100)

  c) Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) 
562.800.000 €              x 0,0002026 114.023 €

      (Veranschlagung unter 61100100 | 3051 000)

  d) Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstrassen (§ 26 FAG)
0,90 km           x 2.500 €/km 2.250 €

      (Veranschlagung unter 5410 0100 | 3141 000)

  e) Pauschalzuweisung für den Straßenbau (§ 27 FAG)
1.526 ha Markungsfläche                x 8,40 €/ha 12.818 €

      (Veranschlagung unter 5410 0100 | 3141 000)

  f) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)
7.090.000.000 €               x 0,0002026 1.436.434 €

      (Veranschlagung unter 61100100 | 3021 000)

  g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5 GFRG)
1.081.000.000 €               x 0,0001575 170.258 €

      (Veranschlagung unter 61100100 | 3022 000)

  h) Förderung Kindergarten und Kleinkindbetreuung (§§ 29b, 29c und 29e FAG)
      (Veranschlagung unter 3650 0101 | 3141 000) 387.723 €

SUMME DER FINANZZUWEISUNGEN 2022 2.328.273 €

III. Höhe der Umlagen

a) Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)
    (25,88 % aus der Steuerkraftsumme)

4.317.572 €              x 0,2588 1.117.388 €
      (Veranschlagung unter 61100100 | 4371 000)

b) Kreisumlage (§ 35 FAG)
    (32,00 % incl. 0,43 % Soli Klinikum aus der Steuerkraftsumme)

4.317.572 €             x 0,3200 1.381.623 €
      (Veranschlagung unter 61100100 | 4372 000)

c) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)
    (35 % aus den um den Hebesatz [355,00 %] bereinigten IST-Einnahmen)

2.900.000 €             x 0,350 / 3,5500 285.915 €
      (Veranschlagung unter 61100100 | 4341 000)

SUMME DER UMLAGEN  2022 2.784.926 €
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Finanzzuweisungen 2022 2.328.273 €

Umlagen 2022 2.784.926 €

FAG-Saldo 2022 -456.653 €

Nachrichtlich:

FAG-Saldo 2022 456.653 €-          
FAG-Saldo 2021 71.781 €            
FAG-Saldo 2020 511.437 €-          
FAG-Saldo 2019 528.643 €-          
FAG-Saldo 2018 17.118 €            
FAG-Saldo 2017 99.993 €-            
FAG-Saldo 2016 175.781 €          
FAG-Saldo 2015 717.824 €          
FAG-Saldo 2014 918.762 €          
FAG-Saldo 2013 1.239.664 €        
FAG-Saldo 2012 1.246.956 €        
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